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Anlage 1 

V erhalt ensregeln für die Mitglieder des 
Landtags Rheinland-Pfalz 

1. Konstituierung 

§ 1 
Erste Sitzung des Landtags 

(1) Der Landtag tritt erstmals am 17. Tage nach der 
Wahl zusammen. Fällt dieser Tag noch in die Wahl
periode des alten Landtags, so versammelt sich der neue 
Landtag am Tage nach Ablauf der früheren Wahlperiode 
(Artikel 83 der Verfassung). Zu der ersten Sitzung wird 
der Landtag von dem Präsidenten des alten Landtags ein
bcru fen. 

(2 j Die erste Sitzung des Landtags leitet der ält<:stt> Ab
geordni.-te oder, ,w('nn r:r ablehnt, der nächstälteste Ab· 
geordnete, bis der neugewählte Präsident oder cin~r sei
ner Stellvenrelcr d~ Amt übernimmt. 

(3) Der Alterspräsident ernennt zwei Abgeordnete zu 
vorläufigen Schriftführern und läßt die Namen der Ab
geordneten aufrufen. 

(4) Nach Feststellung der Beschlußfähigkeit und An
nahme der Geschäftsordnung wählt der Landtag den 
Präsidenten, dessen Stellvertreter und acht Schriftf~hrer. 

§ 2 
Wahl des Präsidenten und 

seiner Stellvertreter 

( l) Der Landtag wählt den Präsidenten und die Stell
vertreter in besonderen Wahlgängen für die Dauer der 
Wahlperiode. 

(2) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gi.utigen Stimmen erhält. Ergibt sich keine solche Mehr
heit, können für einen zweiten Wahlgang neue Bewerber 
vorgeschlagen werden. Wird dabei die erforderliche 
Mehrheit ebenfalls nicht erreicht, kommen die beiden 
Bewerber mit den meisten Stinuµen in die engere Wahl; 
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Anlage 2 

Empfehlungen der Konferenz der Präsidenten 
d~rdeuisci;en Länderparlamente' zur Regelung des 

Verfahrens von parlamentarischen 
U nte,:suchungsaussc hüssen 

I. Aufgabe und Zulässigkeit 
II. Einsetzung 

III. Vorsitzender 
IV. Ausschußmitglieder 
V. B,eschlußfähigkeit 

VI. Vorbereitende Untersuchung 
VII. Beweisaufnahme 

VIIL Aussagegenehmigung und Aktenvorlage 
IX. Ergebnis der Untersuchung 

gewählt ist. wer die meisten Stimmen erhält. Bei 
· Stimmengleichheit entscheidet das Los, das der amtie
rende Präsident zieht. 

§3 
Wahl der Schriftführer 

Der Landtag wählt die Schdftfiifuer-in einem Wahlgang 
auf Grund eines gemeinsamen Vorschlags der Frak
tionen. Kommt ein solcher Vorschlag ni'?ht zustande, 
werden die Schriftführer nach den Grundsätzen der Ver
hältniswahl gewählt. 

II. Präsident, Vorstand und Schriftführer 

§4 
Aufgaben des ~räsidenten 

Der Präsident vertritt den Landtag und führt seine Ge
schäf tc. Er wahrt die Würde und die Rechte des Land
tags, fördert seine Arbeiten, leitet die Verhandlungen ge
recht und unparteiisch und wahrt die Ordnung im Hause. 
Er hat beratende Stimme in allen Ausschüssen. 

§ 5 
Vorstand 

(1) Der Präsident und seine St,ellvertreter bilden den 
Vorstand des Landtags. 

(2) Der Vorstand wirkt bei der Ernennung und Entlas
sung der Bediensteten des Landtags (Artikel 85 Abs. 3 
der Verfassung)sowie bei der Aufstellung des Haushalts
voranschlags des Landtags mit. 

§ 6 
Sitzungsvorstand 

(1) In den Sitzungen des Landtags bilden der amtieren
de Präsi<l,ent ~nd, Z'Nei vo~- Präsidente~ . bestimmte 
Schriftführer den Sitzungsvorstand. 
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{2} Sind dit· gt•wählten Schriftführer ~lL einer Sitzung 
des Landtags nicht in ;tusrckhcnder Zahl erschienen, be
stellt der amtierende Präsid~nt andere _Abgeordnete als 
Stellvertreter. 

§ 7 
Aufgaben der Schriftführer 

Die Schriftführer unterstützen den Präsidenten bei der . 
Leitung der Sitzung. Sie haben die Schriftstücke vorzu- . 
lesen, die Rednerliste zu führen, die Namen aufzuri:ifen, ' 
die Stimmen zu sammeln und zu zählen und andere An· 
gelegcnheiten des Landtags nach den Weisungen des 
Präsidenten zu besorgen. Der Präsident verteilt die· <.fe'.-' 
schäfte. 

III. Fraktionen 

§ 8 
Bildung von Fraktionen 

( l) Abgcor<lnc.:tt·, die dcrsclbrn in d{·n Landtag gewähl
ten politisdu.•n l'.il'tci a11gch<irc11, k<innen sich zu einer 
Fraktion zusammcnsrhlicßcn. 

(2) Die Bildun~ Cll\Cr Fr.d<.tion, ihre Bt·zt·irhnung, die 
Namt•n der ~1itglic·dn und Vorsit.(t:ndcn sin·d dem Pr:isi
dcntcn schriftlit·h mitzuteikn. 

§9 
Reihenfolge der Fraktionen 

Die Reihenfolge der Fraktionen bestimmt sich nach ihrer 
Mitgliederzahl. Bei gleicher Zahl entscheidet das Los, das 
der Präsident in eirier Sitzung des -Landtags zieht. Er~ 
Ioschene Mandate w.crden bi~ zux N~!Jl,esetzung bei der 
Fraktion mitgezählt, der die ausgeschiedenen Ab-
geordneten angehört haben. · -

IV. Ältestenrat 

§ 10 
Z u s a m m c n s e t z u n g d e s Ä l t e s t e n

r a t s 

( 1) Der Altestenra.t besteht aus dem Präsidenten, seinen 
Stellvertretern und neun weiteren Abgeordneten, welche 
die Fraktionen dem Präsidenten schriftlkh bencnn~n. 

(2) Für jeden der neun Abgeordneten benennen die 
Frakti()ncn einen ständigen Stellvertreter. 

(3) An den Sitzungen des Ältestenrats nehmen außer · 
den Mitgliedern oder ihren Stellvertretern andere Abge· 
ordnete nur auf Einladung des Präsidenten oder auf Be
schluß des Ältestenrats tei1. 
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§ 11 
Aufgaben des Ältestenrats 

{I) Der li.ltestcnrat unterstützt den l'rasidenten bei der 
l:"ührung der Geschäfte; er hat insbes.ondere eine Verst~n· 
digung zwisfhen den Fraktionen über den Arbeitsplan 
des . Landtags, über die Besetzung der Stellen der Aus· 
schußvorsitzenci.cn und ihrer Stdlvertreter herbeiz:ufüh
rcn. 

(2) Von beabsichtigten Abweichungen von dem im Älte· 
rn:orat. v_ereinbarten Geschäftsplan des Landtags sollen 
der Prasident und die FraktionC'n rechtzeitig vor der Sit• 
zuqg verstiindigt werden. 

(3). On Ältestenrat nimmt die Aufgaben eines ständigen 
Notstandsausschusses wahr. 

§ 12 
Sitzungen des Ältestenrats 

(1) Der Prasident beruft den Ältestenrat ein und leitet 
seine VerhandlungC'n. Ist der Präsident verhindert, ver
tritt ihn einer seiner Stellvertreter. Sind der Präsident 
und seine Stellvertreter verhindert, leitet das älteste Mit· 
glied die Verhandlungen. 

(2) Der Altestenrat muß einberufen werden, wenn es 
drei Mitglieder verlangen; er ist beratungsfähig, wenn die 
Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. 

(3) Über die Sitzungen wird eine Niederschrift gdertigt, 
von der die Mitglieder a.uf besonderen Beschluß eine Ab· 
schrift erhalten. 

V. Pflichten und Rechte der Abgeordneten 

§ 13 
Pflichten der Abgeordneten; 

Anwesenheitslisten 

(1) Die Abgeordneten sind verpflichtet, an den Arbeiten 
des Landtags teilzunehmen. Sie werden zu den Sit· 
zungen, an denen sie teilzunehmen verpflichtet sind, ein
geladen. Im übrigen werden ihnen regelmäßig die Ter
minübersichten des Landtags übersandt. 

(2) Fnr die Abgeordneten gdtcn die in lkr Anlag..- 1 dit· · 
scr Geschäftsordnung abgedruckten „VC'rh.iltcnsrc:-gdn 
fur die Mitglieder des Landtags Rhcinl~tud-Pfali". 

(3) Für jede Sitzung des Landtags und eines Ausschusses 
wird für die Dauer der Sit.mng eine Anwesenheitsliste 
aufgelegt, in die sich die Abgeordneten eigenhändig ein
tragen. Die Eintragung dient als Nachweis der Teilnahme 
an der Sitzung. Nachträglich darf sich ein Abgeordneter 
nur eintragen, wenn er seine Anwesenheit durch den 

St~nographischen Bericht oder das Ausschußprotokoll 
nachweist. 
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{4) Di<' Folgen der Nichtbeteiligung an dncr namcnt
lidu:n A!Jstimmung ergeben sich aus dem Abgcordm:tcn
entsc hfü.ligu ngsgcsctz. 

(:>) Wer infolge Krankheit oder aus sonstigen drin~cmkn 
Gründen vc."rhindert ist, an einer Sitiuni teilzunehmen. 
hat dic.-s dem Präsidenten oder der Landtagsverwaltung 
möglichst vi,r Sitzungsbeginn mitzuteilen. 

§ 14 
Urlaub 

Urlaub bis :wr Dauer eines Monats erteilt der Präsident; 
für längere Zl."it der Landtag. Urlaub auf unbestimmte 
Zt'it wird nicht erteilt. 

§ 15 
Erlöschen und Ruhen der 

Mitgliedschaft 

(I) Oet Vcr.ticht auf die Mitgliedschaft im Landtag 
(Artikel 81 Abs. 1 der Verfassung) ist dem Präsidenten 
schriftlich oder zu Protokoll zu erklären. 

(2) Will ein Abgeordneter sein M.tndat gemäß Artikel 81 
Abs. 2 d„r Verfassung zum Ruhen bringen, hat er dies 
dem Präsidenten zu erklären. 

(3) Der Präsident benachrich~igt den Landeswahlleiter. 

§ 16 
Ausweise und Drucksa_chen 

{ 1) J ed,er Abgeordnete erhält vom Lar.dtag für die Dauer 
der Wahlperiode einen Ausweis als Mitglied des Landtags 
und Fahrkarten nach den gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Jeder Abgeordnete erhält einen Abdru{k clcs Grund- : 
gesctzes für die Bundcsrcp_ublik Deutschland, der Verfas- · 
sung fur Rheinland-Pfalz und der Geschäftsordnung des _ 
Landtags. · 

(3) Die amtlichen Drucksachen werden an die Abge
ordneten verteilt. Sie gelten als verteilt, wenn sie zur _ 
Post gegeben oder in Sitzungen des · Landtags den Abgc- . 
ordneten auf ihren Platz gelegt worden sind; ~s gleiche -
gilt für die Verteilung in die --Postfächer während der 
Dauer einer Plenarsitzung. Die Berechnung der Fristen : 
erfolgt nach § 119. 

§ 1 7 
Akteneinsicht und -abgabe 

( I) Die Al>geordn<:ten sind berechtigt, alle nicht auf lk
sc:h,luß des Landtags ausdrü(·klkh als vertraulich bezeil'h
netcn Akren einzusehen, die sich in der Verwahrung des 
Landtags oder eines Ausschusses befinden, sofern da-
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dur.ch nicht die Arbeiten des Landtags otlcr seiner Aus· 
sd1üsse, ihrer Vorsitzenden oder Berkhterstatter hehin· 
dert werden. Persönliche Akten und Abrechnungen, di_e 
beim Landtag fiir Abgeordnett' gerührt werden, darf nur 
der betreffende Abgeordnete einsehen. Wünschen ander<.' 
Abgeordnete, etwa als Berichterstattt"T oder Aussc:huß
vorsiticnd<:, Einsicht in diese Akte_n, kann dies nur mit 
Genehmigung des Präsidenten und des betreffenden Ab
geordneten, auch wenn er ausgeschieden ist, geschehen. 

(2) Zum Gebrauch außerhalb des Landtagsgebäudes 
werden Eingaben nur an die Mitglieder des Petitionsaus
schusse.s, andere Akten nur an die Vorsitzenden oder 
Bericfüerstatter der Ausschüsse für ihre Arbeiten abge
geben. Ausnahmen kann der Präsident zulassen. 

(3) l~ür die Einsicht in die Pers-onalakten der Bedienste
teri des Landtags gelten die dienstrechtlichen Vor
schriften. 

VI. Siuungsordnung 

§ 18 
Öffentlichkeit 

(1) Der Landtag verhandelt öffentlich. Auf Antrag von 
zehn Abgeordneten, einer Fraktion oder der Landesre
gieningb"nn die öffentlichkdt mit Zweidrittelmehrheit 
ausgesc;hlossen werden; über den Antrag "Yird in ge
heimer Sitzung verhandelt (Artikel 86 der Verfassung). 

{2) Bcschlic:ßt der Landtag den Ausschluß der Öffent
lichkeit, dürfen nur Abgcordocte, Mitglieder der Landes
regierung, ihre Beauftragt~n sowie .die vom Präsidenten 
zugelassenen Bediensteten des Landtags im Sitzungssaal 
vcrbh:·iben. Der Präsident stellt durch Befragen der Lan
desregierung fest, wer als ihr Beauftragter gemäß Arti· 
kel 89 Abs. 2 der Verfassung zu gelten hat. 

§ 19 
Leitung 

(1) Der Präsident eröffnet, leitet und schließt die Sit
zungen::· Vor Schluß jeder Sitzung verkündet er den 
Zeitpunkt der nächsten Sitzung, falls er bereits bestimmt 
ist. _ Widersprechen acht Abgeordnete dem Zeitpunkt, 
entscheidet der Landtag. 

(2) D.er Präsident bestimmt im Einvernehmen mit seinen· 
Stellvertretern die Reihenfolge der Vertretung; Sirtd 
Präsldent und Stellvertreter verhindert, übernimmt der 
Alterspräsident die Leitung. 

§ 20 
Einberufung durch den Präsi

denten 

(1) Der Präsident setzt den Zeitpunkt der Sitzung fest, 
wenn der Landtag ihn dazu ermächtigt hat oder wegen 
B.eschlußunfähigkeit (§ 45) oder aus einem anderen 
Grunde nicht entscheiden kann. 
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(2) Der Präsident muß den Landtag einberufen, wenn die 
Landesregierung oder mindestens 34 Abgeordnete es ver
langen; die Abgcordnctcn müssen den Antrag persönlich 
unterzeichnen. 

(3) Hat der Präsid~·nt in ,mderen Fällen selbständig eine 
Sitzung .mberaumt, muß er bei Beginn der Sitzung die 
Genehmigung des Landtags einholen. 

§ 21 
Tagesordnung 

(1) Die Tagesordnung wird a.n die Mitgfü:der .des Land· 
tags und die" Ministerien verteilt. 

(2) Vor Eintritt in die Tagesordnung fragt der Präsident, 
ob der vorgeschlagenen Tagesordnung wider,prochcn 
wird. Widerspricht ein Abgeordneter, entscheidet der 
Landtag. 

(3) Wird für denselben Tag dne weitere Sitzung mit der
selben Tagesordnung anberaumt, genügt die mündliche 
Verkündung durch den Präsidenten. Der Präsident kann 
dann einen Gegenstand, über den ergebnislos abgestimmt 
worden_ ist, selbständig an eine andere Stelle der Tages
ordnung setzen oder von ihr absetzen. 

§ 2.2 
Eröffnung und Verbindung 

der Beratung 

( l) Der Prasident hat jeden Gegenstand, der auf der Ta
gesordnung steht, zur Beratung aufzurufen. Eine Be· 
sprechung ist auf Verlangen zu eröffnen, wenn sie nicht 
unzuläuig oder -an besondere Bedingungen geknüpft ist. 

(2) Die gemeinsame Beratung gleichartiger oder im 
Sachzusammenhang stehender Gegenstände kann jeder
zeit beschlossen werden. 

§ 23 
Änderung a·er -'fafes"oidnung 

( 1) Gegenstände, die nicht auf der'Tagesordnung stehen, 
dürfen nicht beraten werden, wenn auf ausdrückJiches 
Befragen acht Abgeordnete widersprechen. 

(2) Der Landtag kann einen Gegerisfand von der Tages
ordnung absetzen. Wird der von einem Ausschuß ange·. 
kündigte Bericht nicht erstattet, stellt der Präsident den 
Gegenstand zurück oder setzt ihn von der Tagesordnung 
ab, es sei denn, daß der Landtag auf den Bericht verzich
tet. 

§ 24 
Übergang zur Tagesordnu_ng 

(l) Der Antrag auf Ubergang zur Tagesordnung kann 
jederzeit bis zur Abstimmung gestellt werden und bedar( . 
keiner Unterstützung. Wird ihm wideriprochen, ist vor 
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der Abstimmung ein Redner für und dn Redner gegen 
den Antrag zu hören. Wird der Antrag abgelehnt, d:arf er 
im Laufe derselben Beratung nicht wiederholt werden. 

(2) Ober Gesetzentwürfe sowie sonstige Vorlagen und 
Anträge der Landesregierung darf _ nicht zur Tages
ordnung übergegangen werden. 

§ 25 
Vertagung und Schluß der 

Besprechung 

(1) Ist die Rednerliste erschöpft oder meldet sich nie
mand zum Wort, erklärt der Präsident die Besprechung 
für geschlossen. 

(2) Der Landtag kann die Besprechung vertagen oder 
schließen. Der Antrag auf Vertagung oder Schluß der 
Besprechung bedarf der Unterstützung einer Fraktion 
oder von acht anwesenden Abgeordneten. 

(3) Der Schlußantrag geht dem Vertagungsantrag vor; 
über ihn darf jedoch, wenn es sich um die Beratung von 
Gesetzesvorlagen handelt, erst abgest_immt werden, nach
dem jeder Fraktion Gelegenheit gegeben wurde, zur 
Sache zu sprechen. 

§ 26 
Vertagung der Sitzung 

Vor Erledigung der Tagesordnung ·kann die Sitzung nur 
vertagt werden, ·wenn es der Landtag auf Vorschlag des 
Präsidenten oder auf Antrag von mindestens acht a.nwe· 
senden AbgeOTdncten beschließt. 

§ 27 
Worterteilung und 

Wortmeldung 

( l) Sprechen darf nur, wem der Präsident das Wort er
teilt hat. Will sich der Präsident !elbst als Redner an der 

-- - . 
Beratung beteiligen, hat er während dieser Zeit den Vor-
sitz abzugeben. Abgeordnete, die zur Sache sprechen 
wollen, haben sich bei dem Schriftführer, der die Red
nerliste führt, zum Wort zu melden. 

(2) In lmmunitätsangelegcnheiten soll der betroffene 
Abgeordnete im Landtag das Wort zur Sa.ehe nicht erhal
ten, 

§ 28 
Reihenfolge der Redner 

(I) Der Präsident bestimmt die Reihenfolge der Redner. 
Dabei soll ihn die Sorge für 9achgemäße Erledigung und 
zweckmäßige: Gestaltung der Beratung, die Rücluicht auf 
die ~erschiedt:nen P:arteirichtungen und die Stüke der 
Fraktionen leiten. 
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(2) Der erste Redner in -der Be,prechung von Antrag"n 
soll nicht der Fraktion des Antragstellers angehören. An
tragsteller und Berichterstatter können sowohl zu Beginn 
wie nach Schluß der Beratung das Wort verlangen. Dem 
Berichterstatter ist auf Verlangen während der Beratung 
jederzeit da, Wort z.u erteilen. 

§ 29 
Zur Geschäftsordnung 

Zur Geschäft,ordnung muß das Wort jederzeit erteilt 

wer,kn. Die lkmc-rkungen durfcn sich nur auf den i:ur 
Verh,m<llung stehenden oder unmittelbar vorher wrhan
ddten Gegenstand oder <len Geschäftsplan des Hauses 
bczic-hen . Sie dürfen nicht. langer als fünf Minuten dau· 
rm. 

§ 30 
Persönliche Bemerkungen 

( l) Zu einer persönlichen Bemerkung wird das Wort erst 
nach Schluß oder Vertagung der Beratung, jedoch vor 
der Abstimmung erteilt; findet eine Abstimmung nicht 
statt, wirc.1 das Wort vor dem Aufruf des nächsten Tages
ordnungspunkte:; erteilt. In besonderen Fällen kann der 
Präsident eine persönliche Bemerkung bis zum Schluß 
der Sitzung sowie zu Beginn der nächsten oder zu Beginn 
der auf die Verteilung des Stenographischen Berichts fol
genden Sitzung zulass_en. 

(2) Der Abgeordnete darf nicht zur Sache sprechen, son
dern nur Äußerungen, die in der Aussprache in bezug auf 
seine: Person vorgekommen sind, zurückweisen oder eige
ne Ausführungen richtigstellen. 

(3) I::.inc persönlh:hc Bemerkung darf nur mit Zustim
mung des Präsidenten länger als fünf Minuten dauern. 

§ 31 
Erklärungen außerhalb 

der Tagesordnung 

Zu einer tatsa<:hlichen oder persönlichen Erklärung, die 
nicht im Zusammenhang mit der Beratung der laufenden 
~it;,:ung stc:ht, kann: der Präsident außerhalb dn Tages· 
orclnung da~ Wort erteilen. Die Erklärung ist ihm auf 
Vt·rlangc-n vorher schriftlich mitzuteilen. Die Rededauer 
so[! fünf Minutt.>n nicht übersc-hreiten. 

§ 32 
Die Rede 

( 1) Dic Redner sprechen grundsätzlich in freiem Vortrag. 
Sie:- k.önnen h.icrbei Aufzeichnungen benutzen. Im Wort· 
laut vorbereitete Reden_ sollen eine Ausnahme sein; sie 
dtirfrn nur verlesen werden, wenn sie beim Präsidenten 
mit Angabe von Gründen angemeldet worden_ sind und 
,kr Pr.1sidcnt einwilligt. Schriftstücke dürfen nur mit Ge
nehmigung des Präsidenten verlesen werden. 
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(:?) lkr l'ra1;icknt hal ckn Rt'd11cr 1.11 mahnen, wenn die
ser ohm· seine Einwilligung eine im Wortlaut vorbereitete 
Rt.>ck v<·rliest. Nach c-in<'r weiteren M:thnung soll er ihm 
das Wor1 entziehen. 

(::1) Der Präsi<lcnl darr einen Redner unterbrechen. Er-
1ünt cli<· Glocke des Präsidenten, hat der Redner seine 
Rede i:u unterbrechen. 

§ 33 
Rededauer 

Ein Rcdnc•r darf nicht länger als 30 Minuten sprechen. 
r'ür bestimmte Besprechungsgegenstände kann der Land
tag auf Vorschlag des Ältestenrats andere Redezeiten 
beschließen. 

§ 34 
Zwischenfragen 

( 1) Dn Präsident kann nach Eröffnung der Besprechung 
Zwis,hcnftagen aus der Mitte des llauses an den Redner 
gestatten. Die Zwischenfrage ist vom Platz oder von de11 
ht·,ondnen Mikrophonen aus zu stellen. 

(2) Will ein Abgeordneter eine Zwischenfrage stellen, 

wendet er sich durch Aufstehen vom Platz und lkben 
einer Hand an den Präsidenten. Der Präsident fragt äen 
Redner, ob er eine Frage gestatte. Der Redner kann die 
Frage zulassen oder ablehnen. 

(3) Die Frage ist möglichst kurz zu formulieren. 

(4) Der Redner kann die Beantwortung der gestellten 
Frage ablehnen. 

(5) Der Fragesteller darf nicht mehr als zwei Zusatzfra
gen stellen. 

§ 35 
Herbeirufung eines Mitglieds 

d e r L a n d e s r e g i e r u n g; R e c h t 
auf Gehör 

(1) Der Antrag, ein Mitglied .der Landesregierung herbei· 
zurufen, bedarf dc.'r Unterstützung von acht anwesenden 
Abgeordneten. Ub~r den Antrag entscheidet der Landtag 
außerhalb der Tagesordnung sofort mit einfacher Mehr
heit. 

(2) Die Mitglieder ~er Landesregierung sowie ihre Beauf
tragten müssen auf ihr Verlangen jederzeit gehört wer
den; jedoC'h darf ein Redner nicht unterbrochen werden. 

(3) Ergreift ein Mitglied der Landesregierung das Wort 
außerhalb der Tagesordnung, wird auf Verlangen von 
acht anwesenden Abgeordneten die Besprechung über 
seine Ausführungen eröffnet. Anträge zur Sache dürfen 
hierbei nicht gestellt werden. 

7 
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§ 36 
Wiedereröffnung der Besprechung 

Ergreift nach Schluß der Besprechung oder nad1 Ablauf 
der beschlossenen Redezeit ein Mitglied ode~ Beauftrag· 
ter der Landesregierung zu dem Gegenstand das Wort, ist 
die Besprechung wieder eröffnet. 

VII. Ordnungsmaßnahmen 

§ 37 
V c r w e i s u n g z u r S a _c h e 

u n d O r d .n u n g s r u f 

(1) Der Präsident kann Redner, die vom Verhand
lungsgegenstand abschweifc.n., zur Sache ru[cn. 

(2) Verletzt ein Redner die Würde oder die Ordnung des 
Hauses, wird er vom Präsidenten gerügt oder mit Nen
nung des Namens zur Ordnung gerufen. 

(3) Der Ordnungsruf und der Anlaß hierzu dürfen von 
den nachfolgenden Rednern nicht behandelt werden. 

(4) Hat der Präsident einen Zwischenruf nicht gehört, 
kann er ihn in der nächsten Sitzung erwähnen und rügen. 

§ 38 
Wortentziehung 

(l) Spricht ein Abgeordneter über die Redezeit hinaus, 
entzieht ihm der Präsident nach einmaliger Mahnung das 
Wort. 

(2) Wunk ein Redner dreimal in derselben Rc<k zur 
Ordnung g<·rufrn und beim zweiten Male auf die folgen 
c-incs dritt~·n Ordnungsrufc-s hingewiesen, muß ihm t!c-r 
Pr.uidc-nt d t1s Wort rntzichcn. Entsprechend kann der 
Prasid<·nt bd drcim~ligcm Ruf zur Sache verfahren. 

(3) Ist einem Redner das W<>r! entzogen, darf er es zum 
i,:lc-ichcn Gegenstand nkht wit'dcr erhalten. 

(4) Ausführungen, dk ein Redner nat"h Entziehung des , 
Wortes ma~ht, werden in den_ Sitzungsbericht nicht auf . . 
genommen. 

§ 39 
Grobe Ord.nungswidrigkeiten 

{ l J \'erletz t ein ,\hgconlncter in grober Weise die Ord· 
nung, insbcs,,ndere datlurd1, daß er skh den Anordnun
gen dt•s Pr:isidenten nid1t fügt, kann der Präsident ihn 
von ckr weiteren Teilnahme an d.cr Sitzung ausschließen. · 
Der Abgeordnete hat auf die Aufforderung des Prasiden
ten den Sitzungssaal zu verlassen. 

(2} Leistet der Abgeordnete der Aufforderung des Präsi
denten , den Saal zu verlassen, keine: Folge, wird die Sit· 
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:wng aus-gesc:frt öder aufgehoben. In diesem Falle zieht 
sid1 der Abgeordnete ohne weiteres den Ausschluß für 
die folgmden sechs Sitzungstage des Landtags zu. 

(:!) In besonders schwnen Fallen oder bei wiederholtem 
Aussdiluß von ckn Sitzungen des Landtags kann der 
Ältest<:nrat <.kn AL>geordneten durch einen mit Dreivier, 
tdmehrhdt gefaßten Beschluß von der Teilnahme an 
hfü:hstms 20 Sitzungstagen ausschließen, 

(4) Der Präsident hat die Ausschließung (Absä.tze 2 und 
'.S) dem Landtag mitzuteilen. 

(5) Bis zum Ablauf des letzten Ausschlußtags darf der 
_l!:u'Sgeschlossene Abgeordnete auch an Aus-
schußsitzungen nicht teilnehmen. 

(6) Der Präsident hat Abgeordneten, die trotz ihres Aus
schlusses versuchen, an den Sitzungen des Landtags oder 
seiner Ausschüsse teilzunehmen oder s~nst die Ordnung 
im Landtagsgebäude stören, bis zum Ablauf des letzten 
Auss.chlußtags den Aufenthalt im Landtagsgebäude zu 
untersagen. Hiervon ist dem Landtag Mitteilung zu 
machen. 

§ 40 
Einspruch und Erlaß 

(I) Der Abgeordnete kann gegen den Ordnungsruf oder 
Ausschluß bis zum Ablauf des nächs.ten Sitzungstags Ein
spruch einlegen, der schriftlich zu begründen ist. Der 
Einspruch ist auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung 
zu setzen. Der Landtag entscheidet ohne Besprechung 
nach Beratung im Ältestenrat. Der Einspruch hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

(2) Auf Vorschlag des Ältestenrats kann der Landtag die 
Dauer des Ausschlusses abkürzen. 

§ 41 
Unterbrechung der Sitzung 

Wenn im Landtag eine störende Unruhe entsteht, die den 
Fortgang der Verhandlungen in Frage stellt, kann der 
Präsident die Sitzung auf bestimmte Zeit unterbrechen 
oder aufheben. Kann er sich kein Gehör verschaffen, ver
läßt er den Präsidentenstuhl; die Sitzung wird dadurch 
unterbrochen. Zur Fortsetzung der Sitzung lädt der 
Präsident in gedgneter Weise ein. 

§ 42 
Sonstige Ordnungsmaßnahmen 

(1) Sitzungsteilnehmer, die nicht Abgeordnete sind, und 
:Z:uhörer unterstehen der Ordnungsgewalt des Präsiden
ten. 

(2) Wt"r auf den Tribünen Beifall oder Mißbilligung 
äußert oder Ordnung und Anstand verletzt, kann auf 
Anordnung des Präsidenten sofort entfernt werden . Der 
Präsident kann die Tribüne wegen störender Unruhe Uu· 

men lassen. 
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(3) Das Betreten der Tribüne kann vom ßesit:t einer Ein
trittskarte abhängig gemacht werden. Die Eintrittskarten 
werden nac-h Beschluß des A,ltestenrats verteilt, wobei 
jedoch die Öffentlichkeit der Sit:tungcn gewahrt bleiben 
m\lß. 

(4) Ni<·ht dc:m Landtag angehörende Personen dürfrn 
während tkr Sitzung -die .\bgeord1wten im Sit:.wO:gssaal 
nicht aufsut·hen. Der Präsident kann Ausnahm~n. für Be
dimstete des Landtags und der Fraktionen sowie Beauf
tragte der Landesregierung zulassen. 

VIII. Beschlußfähigkeit 

§ 43 
Vorliegen der Ueschlußfähigkeit 

Der Landtag ist besc-hlußfähig, wenn mehr als die Hälfte 
der Abgeordneten anwesend ist. 

§ 44 
Bezwciflung der Beschlußfähig

k Ci t 

(1) Wird vor Eröffnung der Absti~mung die Beschluß
fähigkeit bezweifelt und auch vom Sitzungsvorstand 
nicht einmütig bejaht, ist Tri Verbindung mit der Abstim
mung die Beschlußfähigkeit durch Zählung der Stimmen 
(§ 50) festzustellen. 

(2) Der Präsident kann die Abstimmung auf kur:ze Zeit 
aussetzen. 

(3) Ergiht si<·h bei nanu:ntlkhrr Abstimmung, hei einer 
Wahl oder bei der Auszählung na(h Absatz 1, daß die zur 
Beschlußfähigkeit erforderlfche Zahl der Abgcor~neten 
nicht erreicht ist, ,feilt der Präsident die Beschlußunfä- · 
higkeit des Hauses fest. 

§ 45 
Verfahren bei ßcschlußunfähig

k e i t 

Bei Bcschlußunrähigkeit hat der Präsident d,ie Sitzung 
sofort aufzuheben sowie Zeitpunkt und Tagesordnun_g 
der nächsten Sitzung bekanntzugebcn. Die Abstimmurig 
odt"r die Wahl wird in der nächsten Sitzung ohne Bera
tung vorgenommen. Das Verlangen einer namentlichen 
Abstimmung bleibt dabei in Kraft. 

IX. Abstimmungen und Wahlen 

§ 46 
Fragestellung und Reihenfolge 

der Abs t j m m .u n gen 

( J I Bei dC'r Abstimmung stellt der Pdsident die Fragen 
so, daß sie sich mit ja oder nein beantworten lassen. ln 
der Regel ist zu fragen, ob die Zustimmung erteilt wird. 
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Über die Fassung ist auf Verlangen das Wort zur Ge
schäftsordnung zu erteilen. Bei Widerspruch gegen die 
vorgcs(hlagcne Fassung t"nls(heidct der Landtag. 

(2) Un111ittdh.Jr vor der Abstimmung ist die f'ragc auf 
Vcrlang1·n vorzulesen. 

(3) über Anträge wird in folgender Reihenfolge abge
stimmt: 

1. Anträge auf Übergang zur Tagesordnung, 
2. Anträge auf Schluß der Besprechung, 
3. Anträge auf Vertagung der Besprechung, 
4. Anträge auf Aussetzung der Abstimmung, 
5. Anträge, die, ohne die Sache selbst zu beriihren, le

diglich Vorfragen betreffen, insbesondere Verwei
sung an einep Ausschuß, ·Einholung einer Auskunft 
und dergleichen, 

6. Anträge auf Entscheidung in der Sache selbst. 

(4) Im ulirigcn ist iiber den wcit~rgehenden Antrag zuerst 
abzustimmen. Gehen die Anträ.ge gleich weit, ist über· 
den älteren zui.-rst abzwtimmen. 

(5) Bei verschiedenen in Frage stehenden Geid.lummen 
ist die kleinere_ im An-trag gebrachte Einnahme- und die 
größ~;~· Ausgabesumme zuerst zur Abstimmung zu brin
gen und in dieser Folge weiter. Bei Zeitbcstimniungen ist 
über die längere Zeit ~uerst ru entsc~eiden. 

(6) Über Änderungsanträge ist vor den Hauptanträgen 
abzustimmen . 

§ 47 
Teilung der Frage 

Jeder Abgeordnete kann die Teilung der Frage verlangen. 
Ist die Zuliusigkcit der Teilung zweifelhaft, entscheidet 
bei Anträgen der Antragsteller, sonst der Landtag. 

§ 48 
Abstimmung 

(1) Abgestimmt wird durch Handzeichen oder durch 
Aufstehen. Bei der Schlußabstimmung erfolgt die Ab
stimmung durch Aufstehen. Bei der Abstimmung darf 
jeder Abgeordnete erklären, daß er sich der Abstimmung 
enthält. 

{2) Sofern nichts anderes bestimmt ist, beschließt der 
Landtag mit einfacher Mehrheit. Stimmengleichheit ver
neint die Frage. 

(3) Vom Beginn der Abstimmung bis zur Verkündung 
des Ergebnisses wird weder das Wort erteilt noch ein 
Antrag zugelassen. 

{4) Soweit für einen Bes_chluß oder eine Wahl eine be
stimmte ~chrheit vorgeschrieben ist, hat der Präsident 
klarzustellen, ob diese Mehrheit erreicht ist. -
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§ 49 
WahlC"n 

Eine Wahl kann, wenn kein Abgeordneter widerspricht, 
durch Zuruf erfolgen. 

§ 50 
Zweifel über das Ergebnis; 

Zählung der Stimmen 

Ist der Sitzung5vorstand über da$ Ergebnis der Abstim
mung nicht einig, wird die Gegenprobe gemacht. Bleibt 
er auch nach ihr uneinig, werden die Stimmen gezählt. 

§ 51 
Namentliche Abstimmung 

(1) Namentliche Abstimmung kann bis zur Eröffnung 
der Abstimmung verlangt werden. Sie muß stattfinden, 
wenn sie von einer Fraktion oder acht anwesenden Abge
ordneten verlangt wird. 

(2) Schriftführer sammeln in Urnen die Ab
stimmungskarten, die den Namen der Abstimmenden 
und die Erklärung ,Ja" oder „Ncin°Qder „Enthaltung" 
tragen. Alsdann erklärt der Präsident die Abstimmung 
für geschlossen. Die Schriftführer zählen di<;- Stimmen. 
Der Präsident verkündet das Ergebnis. 

(3) Zwischen der Abstimmung und der Verkündung des 
E)'gebni!ses darf verhandelt, aber nicht besch.lossen wer· 
den. 

§ 52 
U n z u l ä s s i g k c i t d e r n a m e n t-

1 ich c n Abstimmung-

Namentliche Abstimmung ist unzulässig über 

1. Stärke eines Ausschusses, 
2. Abkürzung der Fristen, 
3. Sitzungszeit und Tagesordnung, 
4. Vcrtagung der Sitzung oder Abstimmung, 
5. Vertagung oder Schluß der Besprechung, 
6. Teilung der Frage, 
7. Überweisung an einen Ausschuß. 

§ 53 
Erklärungen zur Abstimmung 

Bei Abstimmungen kann jeder Abgeordnete seine von 

dem Beschluß der Mehrhr-it abweichende Abstimmu~g 
kurz st"hriftlkh bcKriindcn. Er ubergibt die Begründung 
dem Sitzungsvo~stand, der die Aufoahme in ·den Steno
graphischen lkricht veranlaßt. I-:inc Verlesung der He
gründung im Landtag erfolgt nicht. 
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X. Vorlagen und Anträge 

· § 54 
Einbringung 

( l) Vorlagen <lcr Landesregierung an den Landtag wer
den schriftlich eingereicht. Gesetzesvorlagen sind schrift· 
lieh :i:u b.cgründen; die Begründung soll auch eine Kuri• 
fass.ung des wesentlichen Inh,1,lts des Gesetzes, eine Ober
sicht über -seine- finanziellen Auswirkungen sowie eine 
I::.rläuterung der vcrwaltung,mäßigen Abwicklung und 
des entst<.>hcnden Verwaltungsaufwands enthalten. 

(2) Anträge aus der Mitte des Landtags können, soweit 
diese Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt, nur 
von einer Fraktion oder von acht Abgeordneten einge
bracht werden. Sie sind schriftlich einzubringen. Ge• 
setzesvorlagen (Uranträge) sollen schriftlich begründet 
werden. 

(3) Volksbegehren, die eine Gesetzesvorlage zum Gegen· 
stand haben, werden von der Landesregierung mit einer 
eigenen Stel!ungnahmr dem Landtag unterbreitet; für die 
Stellungnahme gilt Absatz 1 Satz 2 :i:weiter Halbsatz ent
sprechend. 

(4) Soweit nichts anderes bestimmt ist, werden Vorlagen 
und Anträge gleichbehanddt. 

§ 55 
Behandlung 

( 1) V()rlagcn und Anträge werden gedruckt und an die 
Mitglieder des Landtags, die Fraktionen und die Mitglie
der der Landesregierung verteilt. Ist der Druck vor der 
Beratung nicht möglich, können sie vorab in anderer 
Weise vervielfältigt werden lVorabdruck). 

(2) Vorlagen und Anträge, die einer beschleunigten Erle· 
digung bedtirfen, kann der Präsident im Einvernehmen 
mit den Fraktionen bereits vor der ersten Beratung ei
nem Ausschuß überweisen. 

(3) Vorlagen der Landesregierung, die keiner Beschluß.. 
fa.nung bedtirfen (Denkschriften, Nachweisungen und 
anderes), kann der Präsident, ohne sie auf die Tageaord· 
nung zu setzen, einem Ausschuß überweisen. 

§ 56 
Unterrichtung des Landtags 
über Gemeinschaftsaufgaben 

(l) Vorlagen der Landesregierung, die der Un terrieh tung 

des Landtags über die beabsichtigten Anmc:ldungen .tu 
den Rahmenplänen nach Artikel ') l a <lcs Grundgesetzes 
oder über beabsiC'htigtc Ve-rdnbarungen nach Arti· 
kcl 91 b dt's Crundgesetzc.'s dienen {§ 10 Abs. 4 und 5 
<ler Landeshaushaltsordnung), werden an die Mitglieder 
des Landtags und an die Fraktionen vertdlt. 



\.anclta~ Riwinlancl-l'fal'I. 8. WahlpN"i()<le 

(2) lkr Präsident überweist die Vorlagt'n <km llaush,dts· 
un,I Finanzausschuß als federführendem Ausschuß und 
den bctrt'ffcnden Fachausschüssen als mithcratcnden 
Ausschüssen zu getrennter Brratung. 

(3) Der Präsident teilt das Ergebnis der Beratung den 
Mitgliedern des Landtags sowie dc:r Landesregierung mit. 

(4) Auf Verlangen C'incr Fraktion oder von acht Abge· 
ordneten findet eine Besprechung im Landtag statt; sie 
können einen Antrag zur Sache stellen. 

§ 57 
Beratungen 

( l) Gesetzentwürfe auf Anderupg der Verfassung wer
den in drd Beratungen, sonstige Geset:tentwürfc in der 
Regel in zwei Beratungen, alie anderen Vorlagen.in einer 
Beratung erledigt. Werden in cier zweiten Beratung alle 
Teile cin~s Q_esetzentwi,-rfs 'abgelehnt, findet eine drii.te 
Beratung nicht statt. _ 

(2) L>ie Beratungen beginnen frühestens am fünften 
Werktage nach Verteilung der Drucksache (§ 16 Abs. 3, 
§ 119}; sie haben . spätestens zwei .Monat~ nach Ein
brini,,ung zu beginnen, soweit nicht die Antragsteller mit 
einer Beratung zu einem s-pätercn Zeitpunkt einver
standen sind. 

(3) L>er Landtag kann beschließen, die Beratung eines 
Gegenstands bis zu vier Wochen zu vertagen. Eine wei
tere Vertagung der Beratung isf nur mit Zustimmung der 
Antragsteller möglich. Der Antrag auf Vertagung muß 
schriftlic·h vorliegen und auf der Tagesordnung stehen. 

§ 58 
E r s t e _B e r a t u n g 

In der ersten Beratung werden nur die Grund$ätze der 
Vorlagen besprochen. Die Besprechung kann nach einl'.el
nen Abschnitten getrennt werden. Abgestimmt wird nur 
über Anträge auf Ausschußüberweisung. 

§ 59 
A u s .s c h u ß ü b e r w e i s u n g 

( 1) Am Schluß der ersten Beratung sowie im Lauf~ der 
einmaligen Beratung kann die Vorlage einem Ausschuß 
oder mehreren Ausschüssen zu getrennter Beratung über
wiesen werden. Den federführenden Ausschuß benen,;lt 
der Präsident, soweit ihn der Landtag nicht bestimmt 
hat. 

(2) Dem federführenden Ausschuß obiiegt die endgültige 
Beschlußfassung über den dem Landtag vorzulegenden 
Antrag. 

l 'I} 1 kr f„d1·rlühn·mk Aussd1u!~ kann wdten: Auss, hus
st· um Mnheratung <l<'r i1h('rWll"Sl'IWll Vorlage oder von 

'l'c1lcn derselben ersucht·!\. I>il· Weitergabe der Vorlage 
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an einen ander<"n Ausschuß zur endgültigen Bes<·hlußfas· 
sung ist ·nur mit Zustimmung des Präsicknten zulässig. 

§ (j() 

Zweite Heratung 

(1) Die zweite Beratung findet frühestens am zweiten 
Werktage nach Schluß der ersten Beratung oder Vertei
lung des Ausschußantrags statt (§ 16 Abs. 3, § 119); sie 
hat spätestens zwei Monate nach Vertciiung des Aus
schußantrags zu beginnen. _ 

(2) Die zweite Berat.ung beginnt mit der allgemeinen Be
sprechung über die Grundsätze des Gesetzentwurfs. Die 
Einzelberatung schließt sich unmittelbar an. 

(3) Die cinzdbt:sprechung wird der Reihenfolge nach 
über jede selbständige Bestimmung und zuletzt über Ein
leitung und Oberschrift eröffnet tirid geschlossen. 

(4) MH Zustimmung des Landtags kann die Reihenfolge 
geändert, die Besprechung über mehrere Einzelbestim
mungen verbunden oder über Teile einer Einzclbe
stiminung oder über verschiedene Änderungsanträge zu 
demselben Gegenstand getrennt werden._ 

s 61 
Rücküberweisung an einen 

Ausschuß 

( l} Bis zur letzten Einzelabstimmung karin die Vorlage 
gan7, oder teilweise an einc-n Ausschuß zurücküberwiesen 
werden. Die Rücküberweisung kann an einen anderen 
Ausschuß erfolgen. Dies gilt auch für bereits erledigte 
Teile der Vorlage. 

(2) Mit der Rücküberweisung kann eine dritte Beratung 
beschlossen werden. 

§ 62 
Abstimmungen in der 

zweiten Beratung 

(1) Die Abstimmungen finden nach Schluß jeder Ein
zelbesprechung statt. über melu-erc oder alle Teile eines 
Gesetzentwurfs kann gemeinsam· abgestimmt werden, 
wenI1 nicht acht anwesende Abgeordnete widersprechen. 

(2) Bei der Beratung umfangrcic:hcr Vorlagen kann der 
Präsident mit Zustimmung des Landtags die von ihm auf
gerufenen ·E1nzelb.eitimmungen ohne Eröffnung und 
Schließung der Besprechung und ohne Einzelab
stimmung für angenommen erklären, fa115 Wortmel· 
dungen nicht vorliegen und Änderungsanträge nicht ge
stellt sind. 

§ 63 
Dr i ·t t e· B er a tu n g 

( 1) Grundlage der dritten Beratung bilden die Beschlüsse 

der zweiten Beratung. 
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(2) Die dritte: Beratung findet frühestens am t.wt>itcn 
Werktagc nach Schlu·ß der zweiten Berntung statt. Wur
den in der zweiten Be"ratung Änderungsanträge angenom
men, beginnt die Frist erst nach Verteilung der ent· 
sprechemkn Drucksache(§ 16 Abs. 3, § 119). 

(3) § GO Abs. 3 und 4, § 6 l Abs. 1 und § 62 gelten ent
spn:chentl. 

§ 64 
Wiederholung der Abstimmung 

Sind bei der einmaligen, zweiten oder dritten Beratung 
Änderungsanträge angenommen worden, bevor sie ver
teilt waren, muß auf Antrag eines Abgeordneten nach 
der Verteilung die Abstimmung wiederholt werden. Eine 
erneute Besprechung findet nicht statt. 

§ 65 
Schlußabstimm_ung 

( l) Nach Schluß der ktzten Beratung wird über <lie An
nahme oder Ablehnung dc.-r Vorlage im ganzen abge· 
stimmt. Wurden in der letztc:n Beratung Anderungs· 
anträge angenommen, wird die Schlußabstimmung auf 
Antrag von acht Abgeordneten ausgesetzt, f;is die Be- · 
schlüsse übersichtlich z1,1.Sammei:tgestellt und verteilt sind. _ 

(2) Die Vorlage kann zur redaktionellen und sprachli· 
chen Oberarbeiturig vor der Schlußabstirnmung an einen 
Ausschuß überwiesen werden, 

§ 66 
Änderungsanträge 

( l) In der einmaligen und zweiten Beratung kann jeder 
Abgeordnete Änderungsanträge stellen. 

(2) i\nderungsanträge zur dritten Beratung können nur 
von einer Fraktion oder von mindestens acht Abgeordne
ten gestellt werden. 

(3) Anderungsanträge zu Entschließungsanträgen sind 
nur mit Zustimmung der Antragsteller zulässig. 

(4) Änderungsanträge sind - zulässig, solange die Be
sprechung des Gegenstands, auf den sie sich beziehen, 
noch nichl geschlossen ist: Sie mJ$':;eii SC:hriftlicl:!_ abge
faßt sein und werden verlesen, wenn sie noch nicht ver
teilt sind. 

§ 67 
Entschließungsanträge 

( 1) Entschlicßungsanträge sind nur zu Gcset::entwürfcn . 
zulässig. Sie können nur von einer Fraktion oder von 
mindestens acht Abgeordneten bis 2.ur Schluß~bstim
mung gestellt werden. Sie müssen schriftlich abgefaßt 
sein und werden verlesen, wenn sie ·noch nicht ve-rteih 
sind. 
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(2) Ober Entschließungsantr'.ige wird in der Regel nach 
der Sehfußabstimmung abgestimmt. § 69 Abs. 2 bleibt 
unbcrührt. 

§ 68 
Kürzung der Fristen 

( 1) Der -Landtag kann bei der Feshtellung der Tage1· 
ordnung be"schließen, die Fristen vor der einmaligen und 
vor der ersten Beratung, zwischen der ersten und der 
zweiten Beratung und :i:wisch_en der :zweiten und der drit
ten Beratung abzukürzen. Das gleiche gilt für die Fristen 
zwischen der Verteilung einer Vorlage und ihrer Bera· 
tung. 

(2) Eine Künung der Fristen vor der einmaligen oder der 
~nt~_Q Beratt1_ng_ kann, wenn Einspruch erhoben wird. 
nur mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. -

(3) Zwei Beratungen eines Gesdzentwui-fs dürfen am 
gleichen Tage nicht stattfinden, wenn bis :zur Feststel
lung der Tagesordnung ein anwesender Abgeordneter 
widerspricht. 

(4) Drei Beratungen eines Geset:t.entwurfs dürfen nicht 
an_ einem Tage_stattfinden. 

§ 69 
.. Haushaltsvorlagen 

( l) über Haushaltsvorlagen wird erst abgestimmt, wenn 
der Haushalts- und Finanzausschuß sie vorberaten hat. 

(2) Ober Entschließungsanträge zum Haush;tltsplan oder 
zu einzelnen seiner Kapitel wird nach der Abstimmung 
über den entsprechenden Einzelplan in der zweiten Be
ratung abgestimmt. 

§ 70 
Staatsverträge 

Bei der Beratung von Entwürfen von Gesetzen, mit de
nen die Zustimmung des Landtags zu Staatsverträgen er
teilt werden soll, sind Ausschuß- und Änderungsanträge 
nur zum Entwurf des Zustimmungsgesetzes ;i;ullssig. 

§ 71 
Selbständige Anträge von 

Abgeordneten 

(1) Bei der Behandlung selbständiger Anträge von Ab· 
geordneten erhält vor Eintritt in die einmalige oder in 
die erste Beratung einer der Antragsteller das Wort zur 
Begründung. Nach Schluß der Besprechung steht einem 
~_er !-ntra_istcller das ~ort zu. 

(2) Ein Antrag, der noch nkht verteilt ist und nicht auf 
der Tagesordnung steht, darf nicht beraten werden, 
wenn ein .. anwesender Abgeordneter oder der Antrag
st1:_ller widerspricht. 
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(3) Der Landtag kann einen Antrag mit Zustimmung des 
Antragstelku für erledigt erklären. 

(4) Anträge können zurii<:kgezogcn werden. Wird der 
Antrag während seiner Berntung im. Landtag zu
rüc kgczogen, wird die Beratung fortgesetzt, wenn eine 
Fraktion oder mindestens ach.t Abgeordnete den Anfr~g 
wfrc.kr aufnehmen. Nach der endgültigen Be
schlußfassung im federführenden Ausschuß ist die 
Rücknahme gegen den Wic.Ic~sprÜch einer Fraktion nicht 
möglich. 

§ 72 
A n t r ä g e v o n. F r a _k t i o n _e n 

(1) Anträge und andere Erklärt.tngcn, die ein Abge
ordneter ausdrücl<lich im Namen und ohne Widerspruch 
seiner Fraktion abgibt, bedürfen keiner weiteren Unter
schrift oder Unterstützung. § 71 gilt .~!1-_tsprcch~n.d. -

§ 73 
W a h I d e s M i n i s t c r p r ä s i d e. n t e n 

u n d V e r t r a u e n s f r a g e· 

( 1) Der Antrag, der Landesregierung oder einem cinz.el
nen Minister das Vertrauen des Landtags auszusprec.·hen 
oder z.u entziehen, kann als selbständiger Antrag oder zu 
jedem Gegenstand der Tagesordnung eingebracht wer
den. Er bedarf der Unterschriften von 16 Abgeordneten. 

(2) Über den Antrag auf Entzieh1.:ng des Vertrauens darf 
frühestens am zweiten Tage nach Schluß .der Aussprache 
abgestimmt werden. Er muß spätestens binnen einer 
Woche nach seiner Einbringung erledigt werden. 

(3) Ober den Antrag auf Ent~iehung des Vertrauens muß 
namentlich abge.nimmt werden. 

(4) Für die Bestätigung der Landesregierung oder eines 
Ministers und die Zustimmung --iur· Entlassung eines 
Ministers genügt die einfache Stimmenmehrheit. 

X 1. Fachaussc hilsse 

§ 74 
Bildung d~r Fachausschüsse 

( l) Der Landtag bildet folgende ständige Fach-
ausschüsse: 

1. Auss<:huß für Landwirtsch.ift, Weinbau und Umwelt-
schutz, 

2. Ausschuß für Soziales, Gesundheit und Sport, 
3. Ausst·huß für Wirtschaft un<l Verkehr, 
4. Haushalts- und Finanzausschuß, 
5. Innenausschuß, 
Ci. Kulturpolitischer Auss_chuß, 
7. Petitionsausschuß und 
8. Rechtsausschuß, 
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{2) Für einzelne Angelegenheiten kann der Landtag von 
Fall zu Fall besondere Ausschüsse bestellen. 

(3) Di"e Ausschüsse sind Organe des Landtags. 

§ 75 
Z u s a m m _!: n s e t z u n g d e r A u s

s c h ü s s e 

(1) Die Ausschü;sc !:>~stehen in der Regei aus 18Mitglie• 
dem. Der Ältestenrat kann durch einstimmigen Beschluß 
eine andere Besetzung bestimmen. 

(2) Die Sitze verteilen sidr auf die Fraktionen nach dem 
d'Hondtsche.n Höchstzl!,hlv.erfahren, jedoch stellt jede· 
Frak_tion mindi:stens ein Mitglied. 

§ 76 
·-i3 e n e n n u n g d e r V o r s i t z e n d e p 

(1) Die Fraktionen bestimmen der Reihe nach die Aus
schüsse, deren Vorsitzende sie stellen wollen. Die Rei-· 

- henfolge bestimmt sich nach der Stärke der Fraktionen auf 
Grund des d'Hondtschen Höchstzahlverfahrens. 

{2) Entsprechcnde5 gilt für den Stellvertreter des Vor
s.itzenden. Der Stellvertreter soll jedoch nicht derselben 
1-"raküon angehören wie der Vorsitzende. 

§ 77 
-- ~ Benennung der Mitglieder 

( I) Dil' Fr,ll-,lio1wn IH·twttnl'n <km Präsic\entcn die Aus· 
sdm[\mitf:lit'der und ,lcrrn St\·llvt'rtretC'r. 

(:!l lkr l'r.äsidcnt gibt die Vorsitzenc.it;n, die übrigen Mit· 
glicder dfr Ausschüsse sowie die späteren Änderungen 
dem Landtag bekannt. 

(3) Jede Fraktion hat den Wechsel von Ausschußmitglic· 
<lern dem Pr.isidcn1en schriftlich mitzutc-ilcn. 

(4) Stellvertretung ist ~ulässig und soll vor der Sitzung 
dem Ausschußvorsitzenden mitgeteilt werden. 

§ 78 
Erste .. Ein b c ruf u n g 

(1) Der Präsident beruft die Ausschüsse zu. ihrer ersten 
Sitzu_ng ein. In dieser Sitzung werden die Vorsitzenden 
gewli,_!1.lt. 

.. {2) Sin~ _~eit det erstei;i. Sitzung des Landtags 14 Tage 
vergangen, kann der Präsident die ÄU:sschüsse einberuf~n, 
auch oh~e daß särritlic-he Mitglieder benannt sind. In die
sem Fall ist der Ausschuß beschlußfähig, wenn die Mehr
heit der benannten Mitglieder anwesend ist. 
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§ 79 
Aufgaben 

( 1) D1t· ,\ussdwss(' sind vcrpllKhtet, die ihnen vom 
1.andtilg, ,km l'r;is1dcntC"n odn ('in('tn ;11H\crc11 ,\usst·huß 
uht·rw1C"SC"1tt·n Aufg.ibn1 11nv<'rzügli<"h 1.u t>rlcdigen. Als 
vorhndtemk lksd1lußorg.rne h,1hcn sie die Pflicht, dc:"m 
Landtag bt·~dmmtC' Be~d1hisse zu c.-mpf<'hkn, die sich 
nur auf die ihnen ubcrwicsencn Aufgah,m oder auf mit 
diesen in unmittelbarem Sachzusamm<'nhang st<'hende 
Fragen t>ezichen dürfen. 

J 2) Die Au~schuss~· ki\nnen sirh auf 1\ntr~ <'ines Mit
glieds auth mit ni<"ht uberwicscn<'n A11gekgenheitcn 
h<'faSs<'n. sow<."it sie ·1.u ihrem Aufg.ibenberckh gehören. 
Wird dt·r Antr;1g von ein<."m Drittel der t\1itglteder in cim•r 
,\usschußsitzung gestellt, soll die Beratung des Gegen
stands in der nächsten Sitzung stattfinden; wird der An· 
trag außerhalb einer Ausschußsitzung gestellt, soll der 
Gegenstand in der nächsten Sitzung beraten werden, 
wenn der Antrag eine Woche vor der Sitzung bc-im Präsi
denten eingegangen ist. 

(:\) Die Ausschüssl' können sich auch mit Angdegcn
hc1tl.'n ihres Aufgabcnhcreit·hcs befassen, mit denen die 
Landesrcgic-runi,: (>der der tus tiindige Minister an sie 
hl.'rantritt. 

(4) Die vom L,mdtag, dem Präsidenten oder einem 
anderen Aussc-huß überwiesene11 Aufgaben sind vorrangig 
zu crlc:digen. 

§ 80 
Bericht<'rstattung 

(1) Vor Beginn der Beratung bestellt der f~derfohrende 
,\ussrhuf~ fiir jedrn lkr.itungsgci,:(·nstand einen oder 
mehrere:' ßrrkhtcrstatter. 

(2} Der Berichterstatter h.11 das Rc..:ht, an den SitzungC'n 
der mitl,cratcnden Au$schusst• mit beratender Sti.mmc 
tri17.unehmcn; er erstattet dcn fü:richt über die Gcsarnt
bcratunl(. 

(:\) Die Ausschüsse berichten mündlich oder ~chriftlic-h; 
der Landtag kann einen schd(tlkhen .ß_crkht verlangen. 
Die Berichte sollen die wesentlichen Ansichten des .fe.dcr-. 
führenden Ausschusses sowie die SteJlungnahmen der 
Minderheit und der beteiligten Ausschüsse enthalten; 
sofern Anhörungen dun·hgeführt wurden, sollen die . 
Berichte: die wesentlichen Ans.kht~i:i ~~r Auskunftsper
sonen wiedergeben. 

(4) Antragsteller aus der' Mitte des .Landtags können 
sechs Monate nach Überweisung des von ihnc~_i_nge
brachtcn Antrags V('rlangen, daß der Ausschuß durch . 
den Vorsitzenden odn Berkhtentatt.c:r dem I.andtag 
einen Bericht über den Stand der Beratungen erstattet. . 
Der Bericht ist auf Verlangen der Antragsteller auf die 
Tagesordnung des Landtags zu sctz<:n. 

(5) § 55 Abs. l gilt entsprechend. 
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§ 81 
Geschäftsordnung 

Die Auss<:hüsse sind besrhluß- und heratungsfähig, wenn 
, ~ die ~Iehr~eit dc;r Mitglieder auwescnd ist. Für die Be· 

ratungen gelte~ die Gru~dsätze die~er Geschäftsordnung, 
soweit ni,hts anderes bestimmt isl. 

§ 82 
Sitzungen 

( l) Die Sitzungen der Ausschüsse sind, soweit diese Ge
schäftsordnung nichts anderes bestimmt oder zuläßt, 
nirht öffentlich. Den hauptamtlichen Geschäftsführern 
der Fraktionen ist die Anwesenheit gestattet, soweit die 
Sitzungen nicht für vertraulich erklärt wurden. 

(2) Der Ausschuß kann für einzelne Beratungsgcgen· 
stände mit Zweidrittelmeluheit die öffentliche Beratung 
beschließen. Öffentliche Beratungen sind nicht zulässig 

1. bei Haushaltsl,cratungen, 
2. bei Besprechung von Personalangelegenheiten, 
3. bei Antrligen auf Aufhebung der Immunität, 
4. bei der Hehanulung von · Petitionen, es sei <lcnn, es 

handelt sich um eine nkht aur einen Einzelfall be· 
zogenc Angelegenheit, 

5. - bei sonstigen Angelegenheiten, die auf Grund gesetz
licher Vorschrift oder nach der Natur der Sache gc
hc:Imzuhalten sind. 

(3) Zu den öffentlichen Sitzungen sind die Presse sowie 
sonstige Zuhörer, soweit die Raumverhältnisse es ge• 
statten, zugelassen. Ort und Zdt der öffentlichen 
Sitzungen sind im Landtag durch Aushang öffentlich 
bekanntzumachen. 

(4) An den -nicbtoffcntfü·hrn Sitiungen können Abge, 
ordnete, die dem Ausschuß nicht angehören, als Zuhörer 
"teilnehmen. Dies gilt nicht, soweit die Sitzungen für ver
traulich erklärt wurden. 

(5) In besonderen Fällen k.ann der Ausschuß auch andere 
Abgeordnete zu seinen Verhandlungen mit bttatender 
Stimme hin1.uziehen oder zulassen. 

(6) Der Ausschuß kann die Herbeirufung eines Mitglieds 
der Landesregierung beschließen. Die Mitglieder der Lan· 
desregierung und ihre Beauftragten unterstehen der Ord
htingsgewaJ t des Vorsitzenden. 

(7) Die Ausschüsse können die Vertraulichkeit ihrer Ver
handlungen beschließen. Alle Sitzungsteilnehmer sind an 
den Beschluß gebunden. 

§ 83 
Anhörverfahren 

( l) Die Ausschusse haben das Recht, zu den überwie
senen Aufgaben Sachverständige, Interessenvertreter und 
andere Auskunftspersonen am.uhören. 
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(2) l)fr einzuladenden Ausk.unftspersonen bestimmt der 
Auuchuß nach Anhörung der Antragsteller. Zur Vorbe
reitung der Anhörung übermittelt der Ausschuß den Aus
kunftspersonen die jeweilige Fragt:steliung; er kan!l sie_ 
zur Einrekhung einer schriftlkhen Stellungnahme auf
fordern. 

(3) Der Ausschuß k<l!'.I_Il _bcschließ~11. in eine allgemeine_ 
Aussprache mit den Auskunftspersonen einzutreten, 
soweit dies z.ur Kläl'.Ung des Sachverhalts erforderlich 
ers<·heint. Die Beschlußfassung hierüber hat spätestens 
vor Beginn der Anhörung zu erfolgen. Bei der allgc
memen Aussprache ist die Redezeit zu begrenzen. 

§ 84 
Verhandlungen 

( 1) Dem V<Jrsit~enden obliegt die Vorbereitung und 
Leitung drr Ausschußsitzungen. Fehlen der Vorsitzende 
und sein Stellvertrc-ter, wählt der Ausschuß einen Ver
handiung~leiter aus den anwesenden Mitgliedern. 

(2) Ocr Vorsitzende setzt den Zeitpunkt der Sitzung 
fest, soweit der Ausschul~ hierüber nicht bestimmt hat. 
Die Sitzungen sollen im Rahmen des Arbeitsplans des 
Landtags stattfinden. Der Vorsitzend~ ist zur Efnbe
rufung des Ausschusses verpflichtet, wenn dies von min· 
destcns_ einem Drittel der Au5$chußµiitglicder unter An
gahe des Beratungsgegenstandes .verlangt wird; kommt er 
dieser Verpflichtung nicht unver.lüglich nach, beruft der 
Präsident den Ausschuß ein. 

n) Die- Aussrh1h~c- hest1mml'n cli<· 1-'orm ihrer Ber,nun
gen sclbs1. Antrage bcdurfrn kdni·r Untc:-rstützung. Das 
Wort wird in der Rcgd in der Reihenfolge der Wortmel
dungen erteilt. Die Ausscl:ii..isse künnel) U_ntcrausschüsse 
einsetzen; in einem Unterausschuß r:1uß jede Frakti<m 
vertreten sein. 

(4) Der Sd1riftverkehr des Ausschusse~ sowie die Weiter· 
leitung von Beschlüssen und Berichten erfolg~n über den 
Präsidenten oder seinen B~auftragten. 

(5) Beabsichtigt ein Aunchuß, außerhalb des Sitzi:s des 
Landtags zu tagen, hat der VorsitzendC" vor der _ end
gültigen Beschlußfassung die Zustimmung des Präsiden· 
ten herbeizuführen. Will d~r Präsident die Zusümmung 
verweigern, so hat er vor seiner Entschddung den 
Ältestenrat zu hören. 

{6) Ober die Verhandlungen der Ausschüsse wird eine 
Niederschrift gefertigt (Sitzungsprotokoll). Der Vor
sitzende ist für eine richtige Niederschrift der Verhand· 
lungen verantwortlich. Der Vorsitzende ur:d die Aus
schußmitglieder können in der Sitzung nach Verteilung 
des Sltz.ungsprotokolls eine Berichtigung verlangen. 
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§ 85 
Beteiligung mehrerer 

Ausschüsse 

(1) Sind Vorlagen oder Anträge mehrcrtin_ Ausschüssen _ 
überwiesen (§ 59), findet die Beratung in der Regel zu
erst im federführenden Ausschuß statt. 

(2) Dle beteiligte~ Ausschüsse ·unterrichten sich -gegeii~ 
scitig über das Ergebnis ihrer Beratungen. 

(3) Soweit mitberateride Auss_chüsse Änderungen 
empfohlen haben, verhandelt der federführende Aus
schuß erneut über die Sache. Dies gilt nicht, soweit die 
Änderungen lediglich redaktioneiier Art sind oder der 
federführende Ausschuß eirien mitberatenden Ausschuß 
in bestimmten Einzelfragen zur endgültigen, Beschluß
fassung ermächtigt hat._ 

(4) Empfiehlt der fc:_derführende Ausschuß die _Ableh
nung, findet eine Beratung in den mitberatenden Aus
schüssen nur statt, wenn dies von den Antragstellern 
oder einer Fraktion innerhalb von zwei Wochen nach der 
ablehnenden Beschlußfassung beantragt wird. Empfiehlt 
der federführende Ausschuß mit Zustimmung der An
tragsteller die Erledigung, findet eine Beratung in den 
mitberiitenden Aussc.hüss_en nicht sta~t. 

Xll. Sonstige Ausschüsse 

§ 86 
Zwischenausschuß 

{l) Der Zwischt·nausst:huß nach Artikel 92 der Verfas
sung hestt'ht ,ius dt·m Präsi(!i.:nten_._ seinen Stdlvcrtretcm 
und i 7 wc;itcren Mitgliedern. Oi~ Milg_lieder des Zwi
sc.:hen.iuss(husses verteilen sic)"l auf.die Fraktionen nach 
deren _Stärke . .Die Mjtglicdc·r des Ältestenrats sind ge
hor·~_o::;; ~li.tgiic"cicr des Zwischcric1i.1ss·chusses: ·-

(2) Der Präsident beruh den Zwischcn;iusschuß und , 
leitet -seine Verhandlungen. r:r muß ihn binnen einer 
Woche cinberukn. wenn die Landesregierung oder fünf 
Mitglieder des Ausschusses e~ verlangen. 

(3)Der Zwischenausschuß kanp nur, zusamme,ntreten, 
wenn der Landtag gemäß Artikel 83 Abs. 6 der Verfas
sung den Schluß der Tagung beschlossen hat oder die 
Wa~l_periode_ abgelaufen ist oder der Landtag aufgelöst 
ist. 

(4) In tkn Viillen der Artikd I I J, 112 der Verfassung 
besteht der ZwiKhenausschuß aus dem Präsidenten u1:.d 
tlen geborenen Mitgliedc:rn. Außer na.ch Absat:i; 3 kann 
der Präsident ihn einberufen, wenn der Landt_~g durch 
höhere Gewalt verhindert ist,_ s_ich i:_u versammeln; er 
muß ,,,ihn unverzüglich einberufen, wenn die Landes• 
H·gicnmg oder drei Mitglieder des Ausschusse-s es ver
langen . 
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§ 87 
Wahlprüfungsnusschuß 

( 1) Der Wahlprüfungsaussi:huß wird in der ersten Sit
zung des Landtags gebildet. 

(2) Für die Einsetzung und das Verfahren des Wahl- . 
prüfungsausschusses gelten die Bestimrn:~ngcn des I..an
desw ah lprü f ungsgesctzes. 

(3) Im übrigen finden, soweit das L:mdcswahlprüfungs
gesetz nichts anderes vorschn:ibt, ergänzend die Vor- · 
schriften des § 74 Abs. 3, der §§ 77, 78 und 81 sowie 
des § 82 Abs, 1 und 1 bis 7 Apwen(l:u,ng. 

§ 88 
E i n s e t z u n g v o n U _ _!1 _t e r -
suchungsausschüssen 

( I) Ein Untersuchungsausschuß wirdjew~ils_ ~:': .. einen 
bestimmten Untersuchungsauftrag eingesetzt. Die E_in.set
zung erfolgt durch Beschluß des Landtags. 

(2) Anträge auf Einsetzung eines Untersuchungsaus
schusses, mit denen das verfassungsmäßige Recht auf 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses geltend ge
macht wird (Mindcrheitenantrng), müssen b~·i ihrer Ein
reichung die dem v~fassungsmäßigen Quorum ent
sprechende Anzahl von 20 Unterschrift.en tragen. 

(3) Anträge auf Einsetzung von Untersuchungs-. 
ausschüssen werden auf die Tagesordnung der nächsten 
Sitzung des Landtags gesetzt, wenn sie mindestens eine . 
Woche vor der Sitzung schriftlich eingereicht wotden 
sind. Mit Zustimmung der Antragsteller kann die Beratung 
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. 

(4) Bei Zweifeln über die Zulässigkeit kariri der Landtag 
den Efnsetzlingsanttäif zufgu1achtlichen Stellungnahme, 
dem Rechtsausschuß überweisen. Die Stellungnahme ist 
unver:cüglich abzugeben. 

(5) Ein Untersuchungsausscbug besteht in der Regel aus 
neun Mitgliedern des Landtags. In dem Untersuchungs
ausschufi muß jede Fraktion vertreten sein. Die Sitze: 
werden auf die Fraktionen unter Berücksichtigung ihres. 
Stärkeverhältnisses verteilt; dabei muß gewährleistet 
sein, daß die Mehrheitsverhältnisse im Untersuchungs
ausschuß den Mehrheitsverhältnissen im Landtag ent
sprechen. 

(6) Der Landtag wählt den Vorsitieriden des Unter- , 
suchungsausschusses .sowie dessen. _Stellvcrtrc;ter, Sie, 
müssen l.'en;chiedenc:n Fraktionen ang.:hörcn und sollen, 
soweit es der Untersuchuni{sgegcnstan<l erfordert, die Be- . 
fä.higung zum Richteramt haben. Dit Stelle des Vorsit
zenden steht den Fraktionen in der durch die:§§ 74 und 
76 Lcstimmten Reihenfolge zu. 

(7) Die übrigen Ausschußmitglieder _ werden von 9cn_ 
Fraktionen benannt. Jede Fraktion bt!nennt bis zu zwei 
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ständige Ersatzmitglieder. Die Stellvertretung erfolgt in 
der von den Fraktionen bestimmten Reihenfolge. Die 
Ersatzmitglieder können als Zuhörer an den Sitzungen 
des Untersuchungs~usschusses teilnehmen. 

§ 89 
V-erfahren der Unter
suchungsausschüsse 

(1) Die Untersuchungsausschüsse erheben Beweis in 
öffentlicher Sitzung, wenn die Öffentlichkeit nicht mit 
Zweidrittelmehrheit ausgeschlossen ist. 

{2) Die Unters.uchungsausschüsse können von den nach 
den §§ 51, 70 und 77 der Strafprozeßordnung zulässigen 
Zwangsmitteln Gebrauch machen, wenn ein ordnungsge
mäß geladener Ze~ge ohne genügende Entschuldigung 
nicht erscheint oder ohne gesetzlichen Grund das Zeug
nis oder die Eidesleistung verweigert oder wenn ein zur 
Erstattung des Gutachtens verpflichteter Sachverstän
diger ohne genügende Ents,:huldigung nicht erscheint 
oder ohne gesetzlichen Grund die Erstattung des Gutach
tens oder die Eidesleistung verweigert. Die Dauer d<.'f 
Hart darf die Dauer von sechs Monaten nicht übersteigen 
und muß spiikstcns mit der 1"cststellung des Schluß~ 
berichts des Ausschusses aul'gehoben werden, Dk Anord
nung der Vorführung und der Haft bedarf der Bc:s~ti• 
gung durch den nach der Strafprozeßordnung zustan
digen Richter (Artikel 104 Abs. 2 des Grundgesetzes). 
Um die Vollstreckung der vom Ausschuß angeordneten 
Zwangsmaßnahmen ist das zuständige Gericht zu ersu
chen. 

(3) Nach Abschluß der Untersuchung erstattet der Un
tersuchungsausschuß dem Landtag einen schriftlichen 
Bericht. über die endgültige Abfassung entscheidet der 
Untersuchungsausschuß mit der Mehrheit der anwesen
den Mitglieder.Jedes Mitglied hat das Recht, seine in der 
Beratung vertretene abweichende Meinung darzulegen; 
dieser Bericht ist dem Bericht des Untersuchungs
ausschusses anzuschließen. Während der Untersuchung 
kann der Landtag jederzeit einen Bericht über den Stand 
de_s V erfa,hn:ns verlangen. 

· {4) Im übrigen sind die in der Anlage 2 abgedruckten 
Empfehlungen der Konferenz der Präsidenten der deut
schen Länderparlamente zur Regelung des Verfahrens 
von parlamentarischen Untersuchungsausschü~sen zu be• 
rü5= ksi~htigc:n. 

XIII. Anfragen und Aktuelle Stunde 

§ 90 
Große Anfragen 

( 1) Große Anfragen an die Landesregierung können von 
einer Fraktion oder von mindestens acht Abgeordneten 
eingebracht werden. 

(2) Große Anfragen sind dem Präsidenten schrif1lid1 ein· 
z~rc:ichen-. Sie ;ollen knapp- und bestimmt gefaßt und 
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kur;r, begru/l(kt sein; sie müssen im Auftrag einer Frak· 
tion oder von acht Ahgeordneten unterLeichnct H'in. 

(:l) Verstoßen die Großen Anfragen gegen Bestimmun
gen des Absatz.es 2 Satz. 2 oder die parlamentariH·he 
Ordnung, kann der Präsi~ent sie zurückweisen. 

( 4) Der Präsiden.t leitet der Landesregierung die Große 
Anfrage unverzüglich mit dem Ersuchen um schriftliche 
Beantwortung zu. 

(5) Für die Große Anfr.1ge un<l die Antwort der Landes
regierung gilt flHi ALs: l __ entsprt:cliend. -

§ 91 
Besprechung der Großen 

:\nfrage un<l der Antwort 

(1) über die Große Anfrage und die Antwort der Lan
desregierung findet eine Besprechung in einer Sitzung 
des Landtags (Absatz 2) oder eine_s Ausschusses (Ab
satz 3) statt, soweit · dies innerhalb von sechs Wochen: 
nach Verteilung der Antwort der Landesregierung von 
den Anfragenden oder einer Fraktion schriftlich heim 
Präsidenten verlangt wir<l. Hierbei geht das Verlangen 
auf Besprechung im Landtag dem Verlangen auf Be
sprechung im Ausschuß vor. 

(2) Die Große Anfrage und die Antwort werden zur Be
sprechung auf die Tagesordnung des Landtags gesetzt, 
wenn das Verlangen mindestens eine Woche vor der SH~ 
zung eingegangen ist. Die Besprechung kann verschoben 
werden. De~ Landtag kann ~uch beschließe~, daß die 
Besprechung in cinC'm Ausschuß fortgesetzt wird. Be
schlüsst: nach Satz 2 und 3 bedürfen der Zustimmung 
derer, die eine Besprechung im Landtag verlangt haben. 

(3) Die Besprechung im Ausschuß wird in öffentlicher 
Sitzung durchgeführt. Auf Antrag eines Ausschußmit
glieds oder der Landesregierung kann mit Zweidrittel
mehrheit die öffentlkhkeit ausgeschlossen werden; über 
den Antrag beschließt der Ausschuß in nichtöffentlicher 
Sitzung. 

(4) Die 1:ortsetzung der Bc~prcchung nach Absatz 2 
Satz 3 erfolgt in nichtöffcntlichcr Sitzung. § 82 Abs. 2 
bleibt unberührt. 

(5) An den Besprechungen nach Absatz 3 und 4 kann, 
soweit die Große Anfrage nicht von einer Fraktion einge
bracht ist, ein Beauftragter der Anfragenden mit beraten
der Stimm~ teilnehmen. Der .Beauftragte kann Anträge 
z.ur Sache stellen. Er ist dem Präsidenten rechtzeitig zu 
benennen. 

(G) Der Ausschuß erstattet dem Landtag über di~ Be
sprechung einen Bericht, es sei denn, er .erklärt die Große 
Anfrage für erledigt. In tlcm Bericht kann_ der Ausschu~ 
dem Landtag bestimmtr: Beschlüsse empfehlen; § 79 
Abs. l Sat7. 2 gilt entsprechend. 
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' § 92 
Anträge zu Großen Anfragen 

Wird l~,~i tln Bt·spn·, hung im l..mdL:K dn Antrag zur 
S,u h<' g~·sH·lh, mul.l er \'on dn1 Anfr:tg<·ntkn. einer Frak
(l<>ll odn 1 (, ;inwrsc·nckn Abg<::.c1rdnctcn untnstüt;r.t wer· 
dt•11 •. Dn .\ntrai: k:Hlll t•i1wrn Auss<'hul~ i'thL'rwit·scn wer· 
dt·n; die. Abstimnrnng kann auf den n:icbslt'n Sitzungst:1g · · · 
vcrschobt•n Wt'l'Lkn. 

§ 93 
Ablehnung der Beantwortung 

( 1) Lehnt dir: Landcsrqi;i<"rung es ab, di<' Große Anfrage 
überhaupt ()(kr i.oncrhalb <lrr n;khs.t~·ci ~t.'(11s WQ{ll<.'Q zu . 
!1t·.111t wpl'Lt·n _ ndn geht hit·rilhcr iniwrhalb von zwt·i 
Wocht·n him· ~littcilung ein, kann <lcr Landtag die 
( ;rnf\l' Anfrag, · t Lir lkspred1ung auf clü· Tagesordnung 
Lkr n;ichstcn Sitzung sct;r.<·n. Dies mul\ erfolgen, wenn 
-di,· .\n·f~agt·nclt-n 0<!n <'inc Frnlqion ~·s. schriftlkh b!!im 
l'ra~identt"n vnl;1ngt·n. Vor der B<"sprechung t·rhält einer 
der Anfrag('O(kn d:ts Wort zur Begründung. 

(~I Wird tlic grofk Anfrag(· nkhl binnen sechs Wochen 
l)(",111twor1t·1. gill .o\bs;u;r. 1 t·ntsprechl•n<l. 

§ 94 
Beschränkung der Verhandlung 

über Große Anfragen 

Gehen 'Große Anfragen so zahlreich ~in, da-ß sie die ()rci- · 
nifngsgcrn71ße Erledigung der Geschäfte gefährden, kann 
der La~dtag 1.eitwe-ilig die Verhandlungen darüber auf 
bcstimmtt· Stunden eines monatlichen Sitzungstags bc
sl·hr:inkcn. Auch in diesem Falle kann der Landtag die 
Vcrhandlungt'n über einzelne: Große Anfragen an einem 
anderen Sitzungstag beschließen. 

§ 95 
Kleine Anfragen 

( l} Klf'ini· Anfragen an die ' Landesr.egierung können von 
jt·dcm Ahg<'<>rdneten gestellt werden; sie sind beim PrJ. 
siden t!'n sl·hriftlit·h einzureichen. 

(:.!) Dk Anfrag~n durfcn sich nur auf einen bestimmtL·t. 
Sachverhalt bt·ziehcn und müsst·n s,> formuliert sein. daß 
sie von dn Landesregierung in kur:t.cr Form heantwor tct 

wen!!'n kiinnen. Dk zur Begründung norwcndigt•n T,tl· 
s.1chc11 mü.sscn kun und knapp dargestellt sein. lkr 
l'dsid~nt kann Anfragt•n, die gegen diese Bestimmungen 
vcrstoß<'n, zurückweisc.-n. 

(3) Der Präsident teilt die Anfragen unverzüglich der 
Landes.r.egierung schriftlich mit. § 55 Abs. l gilt für die 
Klein~ Anfrage und die Antwort der Landesregierung 
entsprechend. · 

(4) Lehnt die Landesregierung es ab, die Kleine Anfrage 
zu beantworten, oder antwortet sie nicht binnen drei 
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Wochen, wird die Anfrage zur mündlichen Beantwortung 
auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung gesetzt, wenn · 
der Fragesteller dies bis 12 Uhr am Tage vor der Sit
zung schriftlich beim Präsidenten beantragt hat. Nach 
der mündlichen Beantwortung kann der Fragesteller eine 
kurze Erwiderung abgeben und bis zu zwei Zusatzfragen 
stellen. Im übrigen gelten die Bestimmungen des § 94 . 
sowie des ·§ 96 Abs. 2 und 5 entsprechend. · 

§ 96 
Mündliche Anfragen 

(1) Jeder Abgeordnete ist berechtigt, über den Präsiden
ten kurze Mündliche Anfragen an die Landesregierung zu 
richten. § 95 Abs. 2 ·gilt sinngemäß. Der Präsident unter- . 
richtet unverzüglich die Fraktionen. 

(:2) Liegen !\.lundlidit• Anrrag<:11 vor, beginnt di(· Sitwng 
dc-s LancJt.1!(s mit cJ<:r Fr..igL·stundc; sie soll nidJt L.ingl·r 

.tls eine Stu111k daucr.o. 

(:l) Dit· ~lundlkht· .\nfr.1i,:r 1~1 11l111Lksll'ns vkr \\'erkt.1gl" 
\\•r der S1tZUll!,: schrifth, h hl'im Pr:i$i1knll"~ einiu
reicbr:n. WirJ cJir:sc . frist nichJ cingt·halten, so wird 11il• 
Mlmdlkhr: .\nfrag<-' nur O<.'h,rndelt, wenn sie bis 12 Uhr 
am Tag<-' vor der Sitzung eingereicht ist und die Lan<le~

regierung zur Beantwortung ~>t'. r_ci~ ist. 

141 ~.1d1 dc1 BtJntwortuug l,.iinnen ZusatzfrJgcn gl"slellt , 
wcrden. lkr Anfragende hat das R~·(ht, die beickn <"rsten 
Zu.~atzfra_l{c-n zu stellen. 

{r, 1 ZU\Jlt.lrag<"n mussrn /\lT S,t, li<· gd1iiren; sic- clürf('n 

k•·aw I· t·st~t<.'llu1t_l{1·11 mfrr \\'n tUlll(en <."nthaltr:n noch 
cme Au~ckhnung der ursprnnglidtl'tl Fragt· auf ,mdt·re . 
C ;q;t·rist.mck bewirken. 

(h) Der I'rnsidcnt kann f"1·~tstrlle11, daß dic- Anfragt· ;Lus· , 
rrkh<'n<l be;rntwurtl·t ist .. 

§ 97 
Aussprache im Anschluß 

an eine Mündliche Anfrage 

( l i Cbl'J d~·11 (;q~l'mt.ind c,m·1 ~l11udlid1t·n ,\nfraKt' von 
.Jl.l{l"111einc·111, ,Lklttdkm lnt,·rc~st> firn.kt unrnittelhar; 
n.,d1 drr Fr.s11;1•stuml,· eiJw .\t:~spr;\1 1,,. ~t.11t, wt·nn diesl.
von f•uwr Fr.1k1 ion odn miu,ks1,·11s arht Abgt•ordnet<·n 

bt·,11ilr,1J.:t ur:d dc:r ,\ntntK \'oll rniiickstcns r:int·m Drittel 
rl,·r anwrM·tHkll !lbtglinln drs Landtags un11·rs1iit:t,l 
~vlf'd . 

( :! ) ! >1c l la1in rlcr J\u~~pr,L< i,c i~t ;1uf <'int· Stunck he
" hrankt. au, b wenn :>.u mdirc:n:n Mundlichen ,\nfragen 
csr,,· ;\u~\JHJl:ht btantr;sin Vil. lk1 Xltcstr:nrat entsdwi-, 
,I , 1 ul11:r d1•1i jcwe1Jigcn Z<'1 l,trttdl. Die von dc:n !11itglie
<km tkr l„ault·sr•·gi<"mng in :\11~prud1 gcnom1rwn<' Rt"· 

<k-r.dt hkiht unhe.riit kskhti~t. 

l'~) Je<ll"r R<>dner darf nirht !:lng<>r als fünf Minutm sprc
d1en. Die Vrrlcsung von Erkl;irungc-n oder Reden ist un
t.ul ,LSsig. 
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§ 98 
Aktuelle Stunde 

( l I Auf -.\11tr:1g 1·infr ·Fr.1ktirn1 mkr von mindestens .1d1t 
,\li~l·mdnt'l<'n ·findet uber r111 hl·stimmt bcz<.'iduwtL·~ 
'llinn.i, d.is von aktuellem 1u1d .11lgn11dnem Interesse ist, 
•:rne Ausspradw st,1tt . Der Antr,tl! i~t bis sp:itestem 12 
l 'l1r am l,t~c· vor dn Sicwng cks Landtags schriftlit'h 
1,nm I;r.t~idenlen dmiurci<.hcn. Dieser unterrkht<:l un• 
-~c 1 zuglid1 dit· Fraktion<.'n und dir !.and<.'sri:gi<.'rung. 

(2) Der Präsident setzt den l\esprcdiungsgegenstand auf 
dil' Tagesordnung, wenn <:r den Antr..ix für zulmig hält .. 
lfah er ihn nkht rür zuHissig, l"ntsd1eitk·t der Landt:1g zu 
lkginn <kr n:id1stt·n Sit .... uug. Vor 11!-r Ahstimnntng kann 
ein Rednn für untl <·in R<"dtwr l(l'g,·11 die: Zul:is~igk('it 
sprN·hcn. F.rkl:irl dt·r Landtag <\t'n Aru rag- riir wb~~ig, 
wird n in der glckhen $itzung- hch:mdrlt. 

(3) Die Aktuelle Stunde findet unmittelbar nach der 
Fragestunde oder im Falle einer Aussprache gemäß § 97 
nach dieser statt. Fim;let eine Fragestunde nicht statt, 
beginnt die Sitzung mit der Aktuellen Stunde. 

(4) Anträge zur Sache können nicht gestellt werden. 

(5) § 97 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 

XIV. Eingaben 

~ 99 
Weiterleitung Jll dc:n 
H lt r g t· r h <' a ll l 1 r ,1 ).! t ~- 11 

l>k an (kn Lmdtag 01kr an 1k11 l'rtitions:msst·huß g<"· 
rid1ii:lrn l<ini,:-~;lwn (Artikd 11 <In \"nf.1ss1ui"i) wt•rckn 
dt' m lllir~nbt•,mftragtt·n 1.ugt·l<"itt·t. 

§ 100 
lT n z u l ä s s i"g e E i n g a b e n 

( 1) Der Petltionsausst·huß kann von dnc·r sa<"hlkht:n 
Prüfung 1kr 1-:ingabc al,sehcn, 

1. wenn sk n;cht mit dem Namen odc:-r der volht lin
<ligen Anschrift des Pct<'nten versehen oder unk
serlich ist, 

2. wenn sie ein konkretes Anlic:-gcn oder cinr:n er, 
kennbaren Sinnzusammcnhang nicht enthält, 

:{ • . wenn sie nach Inhalt cxkr Form eine str.t!l>ar~ 
Handlung darstellt, 

4. wenn sie gegenüber einer bereits bcsdiie<knen fün. 
gabc kdn neues Vorbring<."n cnth.i!t, 

5. wenn l<.'diglich die l::rteilung ein<."r Auskunft be· 

gehrt wird. 

(2) Der l'<:'titionsaus~chuß sieht von einer sachlit.:hC"n 
J>rüfung dt·r Eingabt· ab. wenn ihre Beh:mdlung r:incn 
Eingriff in ein s(hwchcndcs gcrkhtlirhl"~ \'erfahren oder 
die Na<:hprüfung einer richterlichen Entsch<.'idung bedeu
ten würde. Das Recht des Petitionsausschusses, skh mit 

···dem Vcrhaltt·n der Landesregierung. einer Behörde des 
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l „rndn So~, 1<' von K,•rpt·rs1·haftc11 •. \nstal'tc1l oder Stif. 
tuni;cn (ks <>ffcntli('ht·n Rerhts. so\,•eü sie der :\ufsi,ht 
de·~ Lmd<·~ untcrst<·l)L'n, als Bctc-il1gter i1i ~1ncm sdnv-e.' 
h<·ntkn \',·rf.1hrcn mkr narh rt·rhtsk•;iftigcm ,\hsd1luß 

cinc·s Ve1 !'.1hrens zu hcfasM·n, bleibt ·unbcruhrt. 

§ 101 

Wcitrrlc·itun~ und (11,c·rwci~ung 

( 1) F.ing;1hn1, für l.kr<.>n fkhancllung der L1nc.hag nil'hr 
.tUJ>t.i.mliK i,1, lt i11·i d1·1 l'L0 ,,1io11sau~~<.huß ,ui llk ,.u . 
dige Stelle weiter. 

.. 
,, 11 • 

(2) Eing,lh<"n, di .. ~ich auf in dt'r [kr.llung h•:findfühe 
\' orlagcn hczkht·n, ühcrweist der Petitionsausschuß 
gn1nus.1t1li, h <km frderfuhr<ndtn Ausschuß als Matnial. 

~ 102 
Verfahrl'n des 

p C t i t i Q n s a ll s s C h u s s C s. 
Bbrgcrbeanftragtcr 

( 1} Soweit dieser Abschnitt keine abweichenden Bestim
mungen enthält, gelten für den Petitionsausschuß die 
Vorschriften über Ausschüsse (§ § 74 bis 85 ). 

(2) Ikr BurgcrhC'auflragte untC'rrkhtet den l'etit_ionsaus· 
s(huß ub..-r Angdl•gcnh<'itrn von grunds;ltzli(her Ikdcu
tung und in wkhtig<·n Einzdfälkn spätc·stC'ns in der 
nJrhsten Sitzung nat h Eing,1r1g der Eingabe. 

i'II Der l't·titin11sJussrh11H k,mn bd nidll einvernehmlich 
crlcdip;h'11 F,likn u11lws!'h.i.dct der Vorschrift des § 5 
:\hs. :~ SJ11. '.! cks Land,·sgesct:tes über den Bur~:crbcauf· 
tr.1g1..-n <k~ 1.,mtks Rh<"inlandJ'falz dnzcln..- oder meh

n·r<· ,\mschußmiti,:fü•dcr bc,,uftragen, sich mit einzelnen 
l·.i11i,:,1h<:[L v.Tit..-r .,;l1 bd.1ss<·n; die beauftragt<"n Ausschuß

m1tglkcl<-r sind d.ttwi ,.lll die Weisungen des l'<·litionsaus
~d1us~<'} K<0 ln1ud<·n . 

t·IL Zwis<"h<·n drr l.tnl.tdun..: 11nd tkr Sitl.ung <l<'s h•ti
t1uns,1uss, h11SS<"\ muss1·n mind<.'St(·ns funf Wt•rk tagC' lk
i,:c·11; d(•r r.rnl.1dunl!: b1 di,· T.t~1·sordnunp; bdzufug<'n. 

§ 10'{ 

,\ u s II h H n g d <' r R <" c h 1 <', 
t l II t C' r a II s s (" h lt s s {" 

{ I J ,\u~l.,.unftsnsudit•n und AktC'11;1nforckrung_ nfolgen 
u!wr die· 1.ustarulii.:<· olwr5tr· Lantksbeh<irdc; i.Lber di<' 
.\Lmtbtllll( eh-~ Z11tr1ttsn·chts ist <lie oberste Lanc.lesbc· 
h,,nk r:r.:du..:eiti)! ,·mb<·r ~u unterril htcn. 

(2) Der Pctitionsausschuß kann die Ausilbi.irig des Zu
trittsrechts im Einzelfall auf einen Unterausschuß über
tragen, der aus mindestens drei seiner Mitglieder besteht. 
Der Unterausschuß erstattet dem Petitionsausschuß ei
nen Bericht über das Ergebnis seiner Feststellungen;§ SU 
Abs. 3 Satz. 1 gilt entsprcche_~d. 

t '11 Soweit /.utritt, .\uskunt't und Ak\cnvorlagc verwci 
Kl'rt wc:rckn (Arti!.,.d 90 ,1 Ahs. '.{ der Verfassung). \'ertrill 

clc·r znst.m<ligc :..füustt•r cill' l·.ntsd1dc!ung vor dem Pcti· 
tiomJu<,,~1 hug. ;\1d' \'nl.tni.1en dncr Fraktion oder rincs 
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Dri rtds der l\litl(li<'d!'r clc-s Pctitim1s,tusl·ht1sscs hat der 
:\1iuisii·r <lii· l:nrs,hdtlung \'()r dt'm Landta~ Zll Vl'rtret('ll . 

(·I) Ahgc•ordnc·t<' k1 '1111wn ,111f ihr Vnlangt·n , .u c•inc•r Ein
g.1lic. im Petitions,iussrhull gc·hürt wcnkn. 

(5) Der Pc·titionsauss('huB bestellt al$ stimdigen Unter· 

ausschuß di<' Strafvollzugskommission. D<'r Strafvoll
wgskommission ki,nncn Abgeordnete a~gehören, die 
nit'ht l\liti,tlk<l iks l'cti1ionsausschusscs sind. Die Straf· 
\·ollwgskommission gibt sich eine Grsc:häftsorr.lnung . 

(6} 'Das Recht zur Einsetzung anderer Unterausschüsse 
nach § 84 Abs. 3 Satz 4 bleibt unberiihrt. 

§ 104 
B e s c h I ü s s c d .c- s,. . 

l'e Litionsaussc husses 

(I) Die Beschlüsse des Petitionsausschus!'les zu Eingaben 
lauten in der Regel, . 
1 . die Efrigaben der Landesregierung 

a) zur ~erücksichtigung, 
b) zur Erwägung, 
c) zur Kenntnisnahme, 
d) als Material 

zu überweisen, . 
2. festzustellen, daß dem in der Eingabe vorg~brachten 

Anliegen nicht abgeholfen werden kann, 
3 . die Eingabe für erledigt zu erklären, 
4. von einer sachlichen Prüfung der Eingabe abzusehen 

(§ 100), . 
5. die Eingabe für ungeeignet zur Behandlung zu erklä· 

ren. 

(2) Der Petition-sausschuß kann dem Petenten a.nheimge
ben, zunachst von den zulässigen Rechtsmitteln Ge
brauch zu machen. 

§ 105 
Mitteilung und Aufhebung der 

Beschlüsse des 
P e t i t .i o n s a u s s c h u s s. e s 

(1) Die Beschlüsse des Petitionsausschusses zu Eingaben 
werden in der Regel nach jeder Sitzung in eine Sammel
übersicht _au_fge~ommen,_die an a~le_Abgeordnete verteilt 
wird.Die Sammelübersicht cnthäit auch die vom Bürger
bc.1uftragtcn ei_rivernchmlkh erkdi_gll'n F'.ingabcn. 

{2) Jeder Abgeordnete kann innerhalb von 2 Wochen 
nach Verteilung der Sammelübersicht {§ 16 Abs. 3, 
§ 119) beantragen, einen Beschluß des Petitionsaus-
schusses aufzuheben. Ober den Antrag entscheidet der 
Landtag. 

(3) Nach Ablauf der Frist de, .:\b!,.1tzes 2 wird dem Pe· 
lenten der Beschluß des Pctitiunsausschusses durch die 
Landtagsverwaltung schriftlich mitgetdlt. Die Mitteilung 
soll eine kurzgefaßte Begründung enthalJen. 
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§ 106 
Bericht der Land("sr~gierung 

Die Landesregierung gibt dem Pctitionsau·sschuß innc-r
halb von zwei Monaten einen schriftlichen Bericht über 
die Ausführung der Beschlüsse nach § 104 Abs. l Nr. 1. : · 
Ist dies aus besonderen Gründen nicht möglich, gibt sie 
einen Zwischenbericht. ... · 

§ 107 
Verschwiegenheitspflicht 

Abgeordnete und Bedienstete des Landtags haben über 
Tatsachen, die ihnen bei der Behandlung einer Eingabe 
bekannt geword~n sind, Verschwiegenheit zu bewahren. _ 
Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr 
oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer 
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Die 
Verschwiegenheitspflicht gilt auch für die Zeit nach dem 
Ausscheiden au, dem Amt. 

§ l 08 
B l' r i I h t <.I c s P (' t 1 t i o, n ~ a u s s r h u s s e s 

l)n !'c•1t11 1111 s .1uss1 h11 1\ ,oll 1111n!ks1n1s c-inmal imJ;1hr . 
dnn L., ndt.1i.: dnn1 llni, h t utwr s(·inr_ .\rl>l'il ("rstattl·n. 

XV. lmmunitätsangelegenheiten 

§ 109 
B<"handlung 

(I J 1'.rsul.hen in lmmunitätsangelegenheiten sind vom 
Prasidenten unmittelbar an den Rechtsausschuß weiter
zuleiten, der die Entscheidung gemäß Artikel 94 der Ver
fassung trifft. 

(2) Dil" Verhandlungen des RechtsaiJsschusses . ip, 
Immunitätsangclegenheiten u.nd die Akten in solchen 
Angelegenheiten_ sind vertraulich . 

( 3) Uie Entscheidungen werden den Abgeordneten im 
Umdruckvt"rfahrcn mitgeteilt. 

(4) Jcdn Ahgcordnetc, mit Ausnahme des ßetcoffencn, 
~nn innerhalb l 4 Tagen na~-h der· Mitteilung bean
tragen, die Entscheidung aufauheben. Ober den Ant_rag 
entscheidet der Landtag. · 

XVI. Auskunft der Landesregierung über die 
Ausführung von Beschlüssen des Landtags 

* 110 
Auskunfteneilung 

durch die Landesregierung 

1 l l D1t· l „1ndcsrcgit'rung gibt eiern Landtag ühcr die 
Ausfuhnrni,; ~einer Bc·s< hlmsc- schriftfü·h Auskunf_t. 1st 
,.fü." .\u,fuhrung der Bt·s(·hltissc in angemessener· Frist 
nit ht moglkh , erstattet die · Landesrc-gierung · einen 
Zwi51 hrnbt"ritht. 

(:!) Der Landtag k,mn die Auskunft binnen einer von 
ihm lU IH· sttmmenden Frist verl,mgcn. 
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(3) Dk Stdlungnahmt" <it"r L.mdesregierung zu den Bc
sch_[üssi:n des Landtags wird dem Landtag halbjährlich 
gedruckt lllr Kenntnis gebr:.Kht. 

§ l 11 
Bemc_rkungen zur Au5kunft 

d e r L_ a n d e s r e g i e r u n g 

(1} Binnen ZWCI Wochen nach der Verteilung der Druck
sachen kann J>eanstandct werden, daß die Auskunft un
vollständig sd oder bestimmt bezeichnete Beschlüsse 
nicht erledigt seien . 

(2) nie Bemerkungen teilt der Präsident zur schriftlichen 
Beantwortung der Landesregierung mit. 

(3) Dir Antworten werden den Unten.eichnem der Be· 
merkungen bekanntgegeben. Sie werden auf die Tages• 
ordnung gesetzt, wenn es 16 Abgeordnete binnen dnc-r 
Woche, · nachdem die Antwort bekanntgegeben ist, 
schriftlich verlangen. Antwortet die Landesregierung 
nicht binnen vier Wochen, können 16 Abgeordnete 
innerhalb einer weiteren Woche schriftlich verlangen, 

--- daß- ruc Bemerkungen auf die: Tagesordnung kommen. 
Bei ihrer Besprechung können Anträge zur Sache gestellt 
werden . 

XVII. Beurkundung der Verhandlungen und 
Ausfertigung der Beschlüsse des Landtags 

§ 112 
Sitzungsbericht 

( l) Ober jede Sitzung des Landtags wird ein Steno· 
graphischer Bericht angefertigt. 

(2) Uie Sitzungsberichte über öffentliche Sitzungen wer
den an die Abgeordneten gedruckt verteilt. 

(3) Der Landtag kann auf Verlangen von zehn Abge
ordneten, einer Fraktion oder der Landesregierung mit 
Zwcidrittc:lmehrheit beschließen, daß auch der Bericht 
über eine Geheimsitzung gedruckt und verteilt wird. Ist 
die Sitzung auf Verlangen der Landesregierung für ge· 
heim erklärt worden, kann der Sitzungsbericht nur mit 
Zustimmung der Landesregierung veröffentlicht werden. 

§ 113 
Prüfung der Niederschrift 

· · durch den Redner 

(1) Jeder Redner erhält eine Niederschrift seiner Rede, 
die nach Prüfung innerhalb der restgesetzten FriJt zu •. 
rückzugeben ist. Nach Ablauf der Frist wird die Nieder
schrift in Druck gegeben. 

(2) Niederschriften von Reden dürfen vor ihrer Prüfung 
durch den Redner einem anderen als dem Präsidenten 
nur mit Zustimmung des Redners zur Einsicht überlassen 
werden ~-Die Zustimmung des Redners wird durch die des 
Pr_äsidenten ersetzt, wenn ein Minister oder ein Abge• 
ordneter aus berechtigtem lnteressc die alsbaldige Ein
sicht verlangt. 
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(3) Dies gilc sinngemäß auch für Tonbandaufnahmen. 

(4) Die Dauer der AutbewahrJ.1ng des Tonban~ be
stimmt der Präsident. 

§ 114 
Be r i c h t i gli n g der N i e der s c h r i f l 

( l) Die Berichtigung darf den Sinn der Rede oder ihrer 
eim:elnen Teile nicht ändern. Wird die B~richtigung be, 
anstandet und keine Verständigung mit dem .Redner et· 
z.ielt, ist die Entscheidung des amtierenden Präsidenten 
einzuholen. 

(2) Der Präsident kann alle Beweismittel heranz.iehen. 

§ 115 
Niederschrift von Zwischenrufen 

Ein Zwischmruf, der im Stenographischen i3'ericht fest: ·- . 
gestellt worden ist, bleibt Bestandteil des Stenographi
schen Berichts, es sei denn, daß mit Zustimmung des 
Präsidenten und der Beteiligten· eine Streichung erfolgt. 

§ 116 
Au s f c r t i g_u n g u n d Übe r s e n du n g 

der Beschlüsse 

(1) Der Präiident fertigt die Besc.hlüsse aus. 

(2) Beschlossene Gesetze übersendet der Präsident d~tll 
Ministerpräsidenten und dem Minister der Justiz. Werden 
vor der Obersendung in der vom Landtag in der Schluß
abstimmung angenomme·nen :Fassun,g !=1~s„ qesetzes 
Druckfehler oder andere ofLe.nbarc Unrichtigkeiten fest
gestellt, kann der Präsident eine Bericp!,igung v_eranlas
scn. Ist der Gesctzesbeschluß bereits übersandt, macht 
der Präsident den Ministerpräsidenten auf die Druckfeh
ler oder anderen offenbaren Unrichtigkeiten mit der Bit
te aufmerksam, sie vor der Ausfertigung und Verkün
dung des Gesetzes zu berichtigen. 

( 3l Die übrigen Bcsc hlü~sc übersendet der Präsident, 
wenn es ihr Inhalt l'rfordert, ebenfalls dem Ministerpräsi
denten unct dt·m Minister <ll·r Justiz . 

XVIII. Rechnungshof 

§ 117 
Teilnahme an den Sitzungen 

des Landtags 

( l) Der Prasidcnt des Rechnungshofs oder ein von ihm 
beauftragtes Mitglied des Rechnungshofs hat Zutritt zu 
allen üffentlkhen und nichtöffentlichen Sitz.ungen des 
Landtags . 

{2)Die Mitglieder cks Rechnungshofs können an den 
Sit ~ungen der Ams('hussc des Landtags teilnehmen, so
weit es sich nicht um Jmmunitätsangelcgenhciten oder 
nirhtüffentlichc Sitzungen von Untersuchungsaus
~(husscn handdt. 
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(j) Der Landtag und seine Ausschüsse können die An
wesenheit eines Mitglir<ls des Rechnungshofs verlangc-n. 

(4) Die Mitglieder c.Jcs· Rechnungshofs haben das Recht 
und auf Verlangen des Landtags oder eines Ausschusses 
die Pflicht, sich in c.Jen Ausschußsitzungen im Rahmen 
der Zuständigkeit des Redrnungshofs zu äußern. 

XIX. Allgemeine Bestimmungen 

§ 118 
V e r k e h r m i t d e ~ .. L .a n d e s r e g i e r u n g 

( 1) Der Landtag verkehrt durch den Präsidenten oder 
dessen Beauftragtc:n mit der Landesregierung. · 

(2) Akten der Landesregierung oder der Ministerien wer
den durch den Präsidenten oder dessen Beauftragten an
gefordert. 

§ 119 
Fristenberechnung 

(1) Ist för den Anfang einer Frist ilie Verteilung einer 
amtlichen Drucksache maßgebend, so wird bei der Be· 
rechnung der Frist der Tag der Verteilung nicht mitge
rechnet. Bei Drucksachen, die während einer Sitzung des 
Landtags auf den Platz der Abgeordneten verteilt wor
den sind, beginnt die Frist mit der Verteilung. 

(2) Erfolgt die Verteilung _purch Aufgabe bei der Post, 
so werden bei der Berechnung der Frist der Aufgabetag 
und der ihm folgende Werktag.nicht mitgerechnet, 

(3) Ist eine Frist nach Werktagen bemessen, wird bei der 
Berechnung der Frist der Samstag nicht mitgerechnet. .. 

(4) Der Beginn· einer Frist _wird nicht dadurch gehin
dert, daß einzelne Abgeordnete infolge technischer 
Schwierigkeiten oder aus ähnlichen Gründen eine Vor
lage ~st nach,der allgemein~n Vert1:ilung e!_hal_ten h_~!:><:1:1,. 
sofern sie rechtzeitig abgeschickt worden ist. 

(5) Fristen, die nach dieser Geschäftsordnung von den 
Fraktionen und Abgeordneten des Landtag~ einzuhalten 
sind, werden durch die Parlamentsferien unterbrochen 
und beginnen mit dem Ende der Parlamentsferien neu zu 

· laufen. 

§ 120 
Wahrung der Frist 

Ist - innerhalb einer bestimmten Frist gegenüber dem 
Landtag eine Erklärung abzugeben oder eine Leistung z.u 
bewirken, so ist die Frist gewahrt, wenn die Erklärung 
oder die Leistung am letzten Tage der J,"rist an die Land
tagsverwaltung gelangt. Fällt der letzte Tag auf einen 
Samstag, einen Sonntag oder auf emen am Sitz des Land
tags staatlich anerkannten Feiertag, tritt an die Stelle des 
Samstags, Sonntags oder Feiertags der nächstfolgende 
Werktag. 
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§ 121 
Ende der Wahlperiode 

( 1) Am Ende der Wahlp<'riode oder im Falle der Aufü'1. 
sung des Landtags gelten alle Vorlagen, Anträge, Große: 
Anfragen, Kleine Anfragen und Mündliche Anfragen init · 

Ausnahme der Eingaben als erledigr. 

(2) Das Ende der Wahlperiode ocler die Auflösung des 
Landtags beendet auch die Tatigk.eit seiner Ausschusse. 
Die Tätigkeit des Zwischenausschusses endet mit dt'm 
Zusammentreten des neuen Landtags. 

§ 122 
Abweichungen von der 

Geschäftsordnung 

I>er Landtag kann im Eitndfall von den Vorschriften 
dieser Geschäftsordnung abwckhcn; zu dein Beschiuß i5t · 

die Zusfimmung von zwei Dritteln d~·r. anwesenden Ab· 
geordneten, mindestens jt•doch der Mehrheit der gesct:r.· 
liehen Mitgliederz~hl, erfonkrlid1. · · · 

§ 123 
Auslegung der Geschäftsordnung 

im Einzelfall · 

( 1) Während einer Sitzung auftau~·hende Zweifrl über dk. 
Auslegung der Geschäftsordnung entscheidet der Präsi- . 
dent. 

(2) Erheben mindestens 16 Abgeordnete Einspruch gc· 
gen die Entscheidung, beschließt nach Prüfung durch den 
Rechtsausschuß der Landtag. 

§ 124 
Grundsätzliche Auslegung der 

Geschäf~sordnung 

Eine grundsätzliche, über den F.inzelfall hinausgehende 
Auslegung einer Vorschrift der Geschäftsordnung kann 
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nur der Landtag nach Prüfung durch den Rechtsausschuß 
beschließen. 

§ 125 
Rechte.des Rechtsausschusses 

Der Rechtsausschuß kann f,"ragen, die sich auf die Ge· 
schäftsordnung des Landtags und der Ausschüsse sowie 

auf die Würde des Hauses beziehen, erörtern und dem 
Landtag oder dem Präsidenten darüber Vorschläge ma
chen. 

§ 126 
.:..:_Eortführung der Geschäfte 

des Landtags 

Das Präsidium führt bis zum Zusammentreten eines neu• 
en Landtags seine Geschäfte fort. 

§ 127 
Landtagsverwaltung 

( l) Die Unterstützung des Präsidenten bei der Durchfüh. 
rung sdm.-r Verwaltungsaufgaben, die Vorbereitung der 
Sit:tungcn des Landtags und der Ausschüsse, die Ent· 
gegennahme von Vorlagen, Anträgen, Eingaben und 
anderen an den Landtag gerichteten Schriftstücken und 
deren vorbereitende Bearbeitung ist Aufgabe der Land· 

. . tagsverwaltung. 

(2) Der Direktor beim Landtag ist der ständige Vertreter 
des Präsidenten in der Verwaltung; er hat Zuttitt zu allen 
Ausschußsitzur,gen. 

§ 128 
I n k r a f t t r e t e ·n 

Die Geschäftsordnung tritt mit ihrer Annahme in Kraft . 

..... . i . 
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Anlage 1 

Verhaltensregeln für die Mitglieder des Landtags Rhein
bnd-Pfalz 

l. Die Abgeordnclen haben zur Aufn~ahme in das 
llandhuch des Landtags folgendes anzugeben: 
1. Die ~gt"nwärtig ausgeübten Berufe, und ~war 

a) unsclbst;indigc T.itigkcit unter Angabe des 
Arbeitgebers (mil Br.inrhe), der cig~~('n 
Funktion bzw. di('nstlichcn Stellung, 

b) sclbstämligt· Gcw(·rhetreibrndc: An des 
Gewerbes und .Angabe der Firma, --

c·) freie Berufe, sonstige sclbstlindigc Berufe: 
Angabe des fü·rufszwciges, ,. 

d) Angabe des Sc:hw<:rpunktes der !,('rnmchcn 
T:itigkeit bei mc.-hrt·ren ausgeübten Bt•rnfcn. 

2. F ruher ;i,usgt"ilhte Berufe, soweit sie in Envar
tung der 1',fan<la.tsi1hernahmc· oder in Zus:u11-
111cnhang mit ihr .rnfgcgcbrn worden sind. 

3. \'l•rgütete und chrenam11ich.e 'Litigkeitcn ,tls 
Mitglied eines Vorstandes, Aufsichtsrats, Ver
waltungsrats, :ionstigen Organs oder Beirats 
dner · Gesellsc:haft. Genossens'chaft, eines in 
l'incr anderen Rct htsform bt'lricbenen Unter· 
nehmcns oc.ler einer Kürperschaft, Stiftung und 
Anstalt des öffentlichen Rechts_ mit Ausnahme 
ckr Mandate in Gcbietskiirpcrst:haftcn. 

·l. Vergutetc und t•hrrnamtlichc Funktionen in Be
ruf svcrbändcn. Wirtsthaftsvereinigungcn, sonsti· 
gcn lntercsscnvcrl>.inden od.er ähnlid1~·n Organi
~ationen auf Lancks· ~Jd<:r Bundesebene. 

II. Dk Abgeordneten habt·n d('m Präsidenten anzuzd. 
gen: 

1. E,ptgeltlichc: Tatigkeiten der Beratung, Vertre
tung fremder Interessen, Erstattung von Gut· 
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achten, publizistische und Vortragstätigkeit, so
weit diese Tätigkeiten nicht im Rahmen des 
ausgeübten Berufes liegen. ' 

2. Zuwendungen, die sie für ihre politische Tätig
keit al! Landtagsabgeordnete erhalten haben. 
Dic Abgeordneten haben über solche Zuwcn· 
dungt"n gesondert Rechnung zu führen. 

III. Die Abgeordneten sind gehalten, für die Angaben 
nach I und ll den vom Präsidenten im Einverneh· 
men mit dem Ältestenrat herausgegebenen Fragebo
gen zu verwenden. Änderungen sind unverzüglich 
mitzuteilen. 

IV. Wirkt ein Abgeordneter in eincm Ausschuß des 
Lindtags an der Beratung _oder Abstimmung über 
.einen Gegenstand mit. an welchem er selbst oder ein 
anderer, für den er gegen Entgelt tätig ist, ein un· 
mittelbares wirtschaftliches Interesse hat, so hat er 
diese Interessenverknüpfung zuvor im Ausschuß 
offenzulegen, soweit sie sich nicht aus den Angaben 
im Handbuch ergibt. 

V. In beruflichen oder geschäftlichen Angelegenheiten 
sind Hinweise auf die Mitgliedschaft im Landtag zu 
unterlassen. 

VI. In Zweifelsfragen ist der Abgeordnete verpflichtet, 
durch Rückfragen beim Präsidenten sich über .die 
Auslegung der Bestimmungt"n zu vergewissern. 

Vll.. Wjrd derVorwurf cr:hobcn, daß ein Abgeordneter 
gegen diese Verhaltensregeln verstoßen habe, so hat 
der Vorstand des Landtags den Sachverhalt aufzu
klären und den betroffenen Abgeordneten anzuhö· 
ren. Ergeben sich Anhaltspunkte für einen Verstoß, 
so hat d~i Präsident der Fraktion, der der betreffen
de Abgeordnete angehört, Gelegenheit zur Stellung· 
nahme zu geben. Der Präsident teilt das Ergebnis der 
übcrprüfung dem Landtag mit, CS sei denn, daß die 
Mehrheit der Mitglieder des Vorstands widerspricht . 
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Anlage 2 

Empfehlungen der Konferenz der Prä5ld("nten der 
deutschen Länderparlamente zur Regelung des 

Verfahrens von parlamentarischen Untersuchungs
ausschllssen 

I. Aufgabe und Zulässigkeit 

1. Aufgabe eines parlamentarischen Untersuchungsaus:
schusscs Lc;t die Untcr:rnchung von Tatbeständen, de~ 
rcn Aufklärung im öffentlichen Interesse liegt, zur 
Berichterstattung an das Plenum. 

2. Die Zuläs.c;igkcll C'incs parlamentarischen Unter~ 
suchungsausschusses ist in jedem Eim;c!foll zu pr!i
fen. Der Untersuchungsausschuß ist zulfü;sig, wenn 
die beantragte Untersuchung g0eignct ist, dem Par
lament Grundlagen für eine Beschlußfclssung im 
Rahmen seiner verfassungsmlißlgen Zustündigkeit zu 
vermitteln. 

3. Eine gesetzlich normiert<: Zuläss!gke!tsb<>!-C'hränkung 
nach dem Gegenstand der parlamentarischcn Unter
suchung ist ab1:ulehncn. 

II. Einsetzung 

1. Ein Untcrsuchungsaussdrnß wird jcw0ils fi\!' eineh 
be~limmtcn Untersw.:hungsaurtrag eingesetzt. 

2. Ein Antrag au[ Einsl'1 wng l'lnes Unfoniia:hungsaus
schusF.cs kann rn11· b,~rnlcn werden, wenn er au( die 
Tagesordnung ge~ctzt ist. 

· Z. Für die Art und Welse der Bestellung des Vorsit
zenden ist e1ne in den Ländern übereinstimmende 

·Regelung nicht erforderlich. Eine Regelwig, daß der 
Vorsitzende der Gruppe.der Antre.gsteller ·ängehören 
muß. ist abzulehnen. 

3. Der Vorsitzende hat die Befugnisse wie jeder andere 
Ausschußvorsit7..cnde; außerdem oblie,gt ihm die Sit
zungspolize.i (§ 176 Gerichtsverfassungsgesetz - GVG). 

4. Hinsichtlich der Rechtsstellung des Vorsitzenden und 
der Ausschußmitglieder bei der Beweisaufnahme gilt 
folgendes: 

-a) Die Vernehmung der Zeugen und Sachverstlindi
gcn erfolgt zunächst durch d1m Vorsitzenden. So
dann hat der Vorsitzende den übrigen Ausst'huß
mitglledem zu gestatten, Fragen zu stellen. Dt'r 
Vorsitzende kann ungeeignete oder nicht zur 
Sache gehörende Fragen zurückweisen. 

b) Über die Zulässigkeit von Fragen des Vorsit1.en
den sowie über die Rechtmäßigkeit der Zurück
weisung von Fragen der übrigen Ausschußmitglie
der entscheidet auf Antrag eines Ausschußmit
gl!edes der Untersuchungsausschuß. 

3. In dem EinsetzunJ(sbl'Sch!u13 ist d0r Gcg(•nstand dt:r IV. Ausschußmltglied,r 
Unlcr~,1chung hin1·cittwnd zu bestimmen. 

1. Ausschußmitglieder können nu1· Mitglieder des Pal'-
4 · Für di<> Einsetwng t•inC's Unt.crsu"t'hungsaussdwss<-s lamenls -sein: Es wlrd nicht empfohlen; außcrhall:., 

bt•darf es coinPs Plcnarbeschlusses .. Dit's gilt auch, des Parlaments stehende Personen, auch nicht mit 
wenn der Antrag von l'incr qualifü.iertcn l\'IlndcrhcH beratender Stimme, zu den Sitzungen des Unter-
l{ci:tcllt wird, dk' nach der Vcrfasi;ung die_ Einset- suchungsausschussesständlg hinz.uzuz.iehf~n. 
wng C'ines Unter~uchung~ausschusscs rrzwin.gcn kann 
rMlnderheitenan\rag) . Ein solcher Minderheilenal').- _ 2. Die Mitgliederzahl eines Untersuchungsausschusse~ 
trag muß die nach der Verfassung vorgeschriebene ist möglichst klein zu halten. Bel der Benennung der 
Zahl von Unterschriften tragen. Mitglieder ist für jedes Mitglled ein Stellvertreter 7.U 

bcst.cHen. Eine Stellvertretung d:..irch andere AbgC'-
5. Der in einem MindC'rheiti:nantrag bezcichnetc Unter- ordnete ist unzulässig. 

suchungsgegcnstancl kann durch Zusat1.anträge nur 
dann erweitert oder ergänzt werden, wenn 3. Die Vernehmung von Ausschußmitglledcrn als Zeu-

gen ist zulässig. 
a) der Kern de~ ursprünglichen Untersuchungsgt:.'gen-

standes gewahrt bleibt und 4. Ausschußmitglieder scheiden aus dem Untersuchungs-
b) dadurch keine wesentliche Verzögerung des un- ausschuß au.", wenn sich ,:,rgibl. daO slc an einer 

tersuchungsvel'fahreru; eintritt. Handlung oder Unterlassung bdeiligt wari:n, die 
Gegem,tund der Untersuchung Ist. Ob diese Vorau;;

Isl die Minderheit mit der Änderung des Unter- . 
suchungsgegenstandes nicht einverstanden, so ist der ·- · setzung vorliegt, entscheldet der Untersuchungsaus-
Zusatzantrag nls Antrag auf Einsetzung oines wei- schuß. Bel dieser Entscheidung d.:irf das betreffend~ 
tercn Untersuchungsausschusses zu behandeln. Ausschußmit.gl!ed nicht mitwirken. 

5. ·Di~ weitergehenden· Vorscht·ittcn der Strafprozeßoi ,1-
6. Bei Zweifeln über die rechtliche Zulässigkeit c-incs nung (§§ 22 ff. StPO) über Ablehnung und Ausschlil' 

Untersuch-ungsausschusscs kann das Parlament eine 
gutachtliche Äußerung des für Rechts- oder de- ßung von Richtern finden auf Ausschußmitgl!d ,. 

keine Anwendung. 
schäftsordnungsfragen zuständigen Au.~schusses ein-
holen. 

III. Vorsitzender 

l. Der Vorsitzende und sein Stellverlrf'lt>r so!!cn nal'h 
Möglichkeit, soweit es der Untersuchungsgt•gemtand 
erfordert, die Befähigung zum Richteramt haben. 
Eine zwingende Vorschrilt dieses Inhalts wird. nicht 
empfohlen. 
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V. Beschlußfähigk,it 

l. Der Aus~chuß ist beschlußfähig, wenn die ,".!• l,rhclt 
seiner Mitglieder anwesend ist. 

2. Ist der Ausschuß nicht beschlu:3fähig, so darf er 
keine Untersuchungshandlungen, insbesondere ke-inc 
Zeugenvernehmungen, durchführen. 
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VI. Vorbcrl'itt.'ndt" llntcrsuchu.ng 

1. Der Untcrsuchungsaussclgt_ß kann eine \·or).>c-rclknde 
UntC'r~urhung durch l'inC'll Untcrnusschuß beschlie
ßen. 

2. Dem Unterausschuß mü~:<cn mindesten:- dl·r Vori;it
Z<.'11de des U.nlL'r$uchung~au:-~c·hussci; und c-in Mit-
glird rkr antrag:-t~,lJ~nc!cn Grlippc angchür;·n. . 

3. Aufgabe der vorbcrcitmdcn Untersuchung b;t die 
Sammlung und Gliederung des Untct"Suchungsstoffcs, 
insbl•sondcre die Beschaffµn.g der ~inschlägigen Ak
ten und Unterlagen und, soweit erf9rderlich, die An
hörung von Zeugen. 

VII. Beweisaufnahme 

1. Dl•1· Untersuchungsausschuß erhebt die durch den 
Untt•rsuchungsauftrag gt•botencn Bewt.'l!;e. Welche 
Bcwl•1sc im einzelnen 1.u erheben sind, cnt~.chc-idet 
tll'r Aui;sc:huß. 

2. Der Rl'.'dlts- und Amtshilfe soll sich der Unfrrsu
chunii;:-ausschuß nur im R~hmcn der Vorschriften dE>s 
GerichiJC:vcrfassung~ge~ct7.CS und der Strafprozeßord
nung bedienen. 

3. Rechts;;tcllung von Betrofknen: 
n) Auch dlc von q.er parlamentarischen .UnlPT''-tlchun?; 

bt>lrorrcnc ?ersQn. i!.:t grunrtsät7.Üch ·als Zt'\1gC' zu 
Yl!rnchmen. Geht au., d~m Untersuch.1.1ngsauftr,i~ 
ab~r <•indl'utig hervor. daß ~ich die U.ntcrsuchun~ 
au~~t·h!icßlich oo,•r .i:::in'I. übc>rwirgcnd ~<'J:(C'n eine 
bc:.timmtc- Pe1·:,am ri,·htct. !':O clnl'f clit'S<' Pt'rson 
nicht als Zuugc vt•rnommcn . werdt•n. Oh dic .-·c 
Vornussctzung vorli<'~t. hat der Untt·r~u(.ilungs
aus~chuß in jcdt'm Eim.e!fall zu prilkn; sie ist 
in.!'1.wsondere gegeben, wenn die Untersuchung mit 
dt·m 7.it•lc clngcleit.cl i.,t, die Beschlußfa :,~<ung de-; 
Parl:1mcnts über (•inc Minister-, Abg(.•or.::lnctcn
oc!cr Hichlt>r,rnklagc · im Sinne der jeweiligen 
Vc•rfassung g~g(.'Il ckn lklroffcncn vot~ubcr~itcn. 

b) St<.•l1t der Unic.•r.!'ueh1m~sauss(.irnß fest, daß ein<' 
P1•1·son hicrnnrn nicht als Zcugc \·crnommcn wcr
ckn darf, so ist sie n;1ch Art coines Beschuldigten 
am.uhören. 

4. Zcugenvc-rnchmung: 
a) Die durch den Unter:<uchung~uu.:,schuß zu verneh

menden Zeugen siml vor ihrer Vernehmung ge
müß den §§ 55 und 57 StPO w · bclchrcri und zu 
C'rmtthnen. 

b) Abgcordnet.e ocll'r Mini!"tcr ::ind in ent~prcchcndt'r 
Anwendung des § 55 StPO dc,1rauf hinwwe.iscn, . 
daß sie :\Uch die Auskunft auf :-olchc Fragen vcr-
1,vcig"rn können, lx•i deren wahrheÜsgemiißer Bc
;.intw1J!'~ung sie ::;ich dt'r Gefahr einer Abgcord
nc:ten- oder Ministcrnnklage aussetzen würden, . 

c) Die Vorschrifü:n dc:r §~ 53 und 53 a StPO .über 
wLilcrc Zeugnisverweigerungsrechte finden An
wendung. 

5. Vereidigung: 
a) Der Untl·r~uchungsaus:-,<:huß ents.cbeidet über die 

Vereidigung von Zeugen und Sachverständigen. 
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b) Die Vcrt>!digung von Zeugen soll nur erfolgen, 
,venn der Ausschuß eine Vereidigung wegen der 
Bedeutung der Aussage .oder zur Uerbeifilhrung 
einer · wahrheitsgemäßen Aussage mr notwendig 
hält. 

c) Von der Vereidigung eines Zeugen i~t in entspre~ 
.. chendcr Ariwendung des § 60 Ziff. 3 StPO abzu-. 

sehen, wenn der Verdacht besteht, er könne an 
einer strafbaren Handlung beteiligt sel-n, deren 
Aufklärung nach dem Sinn dces Untersuchung~
auftrages mit zur Au(ga.be des Urtersuchungsaus
schusses gehört. 

d) Bei Abgeo1'<ineten oder Ministern ,Ist in enlcipre
chender Anwendung des § 60 zm. 3 StPO von der 
Vereoidigun.g auch <lann abzusehen, wenn der Ver
dacht besteht, daß sie sich eines Verhaltens schul
dig gemacht haben, das die Erhebung einer Ab
.geordneten- oder M;!nister,ankla,ge rechtfertigen 
könnte: 

VßJ. Aussagegenehmigung und Aktenvorlage 

1. SOll ein Beamter vor einem Untersuchungsausschuß 
· Ubcr Angelegenheiten aussagen, die unter seine 

Amtsverschwiegenheit fallen, so bedarf es dazu der 
nach den beamtenrechtlichen Vorschriften erforder
lichen Genehmigung des Dienstherrn. 

2. . Hat der Dienstvor.gesetzte Bedenken, d,ie Aussage
genehmigung 2JU erteilen, so muß er die Entscheidung 
des Ministerrates herbeiführen 1). 

3. Soweit dle beamtenrechtlichen Vorschriften der Län
der der in Ziffer 2 enthaltenen Reg,elu:ng enigegcn:.. 
stehen, sind sie unter Br.ücksichtigung des Beam- · 
tenrechtsrahmengesetzes entsprechend zu ändern. 

·4, Akten tler Gerichts- und Verwaltungsbehörden sind 
dem Unu·r~uchungsausschuß auf Beschluß der Mehr
h.cit der Ausschußmitglieder vorzulegen. 

: .. 1 • ' I ',11 , 

i) Zur Frage de1· Vel'nehmung von Beamten und der hierzu 
notwendigen Aussagegenehmigung konnte sich die Kom
mission nur :rn AlternativvorsehUigen entschließen. Neben 

· · der vorgesehenen Elnschaltu.ng des Ministerrates, die von 
der Kommission als verfassungsrechtlich unbedenklich. und 
als am ehesten praktikabel angesehen wurde, wurden nach
folgende Alternativen erörtert: 

1. Alternative: 
Der Beamte dar! sich nicht auf seine Pflicht zur Verschwle
genhelt berufen, wenn der Untersuchungsausschuß nach An

. hörung d,:.,r obersten Aufsichtsbehllrde mit der Mehrheit der 
Ausschullmlt,:;Jieder die Versagung der Aussagegenehmigung 
ff.i r unbcgi-ündet erkl!(rt. · 

2, .. Alternative: 
Der Beamte dar·! sich nlcht auf seine Pflicht 2.ur Verschwle
((C'nhelt llNufen, wenn das PaTla.ment auf Antrag des un
kt'Suchungsansschusses die Versagung der- Aussagegenehmi
gung für- unbegrilndet erklllrt. Der Untersuchungsausschuß 
hat vo1· Antragstellung die oberste Au!sl<;htsbeh.örde über 

··- di<: Verwelgerungsi;:rUndc zu hören. 

3. _Alternat!ve: .. 
Der Beamte dar! sich nich.t au! seine Pflicht ·zur verschwle
g<:nhelt berufen, wenn der Verfassungsgerichl.sbof auf An
t1·,1g des Untersuchungsausschusses mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der Stimmen die Versagung der Aussagege
.n~hmlgung für unbegründet erklärt. 
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IX. Ergebnis der Untersuchung 

1. über Verlauf und Ergebnis der Untersuchung erstat
tet der Untersuchungsausschuß dem Plenum schrift
lich Bericht. 

2. Der von dem Vorsit1..enden (Berichterstatter) vorzu
legende Bericht wird in seiner endgültigen Fassung 
durch den Ausschuß festgestellt. 

3. Jedes Mitglied des Untersuchungsausschusses hat das 
R~t. dem Plemnn einen abweichenden Bericht vor
zulegen. 
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Für die Fraktion 
der CDU 

Böckmann 

Für die Fraktion 
der SPD 

Thorwirth 

Für die Fraktion 
der 1:1.D.P, 
Dr. Danz 


